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ZUSAMMENFASSENDE 
EMPFEHLUNGEN

In dieser Studie wird gezeigt, dass die Darstel-
lung von Gesetzen durch Domänen-spezifische 
Sprachen (eng. Domain Specific Languages, DSLs) 
und die automatisierte Auswertung der mit der 
DSL formulierten Modelle möglich ist. Eine DSL 
ist eine formale Sprache (im Gegensatz zur na-
türlichen Sprache), die für ein bestimmtes Prob-
lemfeld, die sogenannte Domäne, entworfen und 
entwickelt wird. Wir zeigen die praktische Reali-
sierbarkeit an Beispielen aus dem Steuerrecht, 
die Anwendung ist jedoch auch für Gesetzestex-
te aus unterschiedlichen Domänen z.B. Soziales, 
Umwelt oder Strafrecht durchführbar. Im Straf-
recht könnte zur Begründungsunterstützung 
bspw. eine DSL entwickelt werden, die konkrete 
Ermessensspielräume als Intervalle, gegebenen-
falls ergänzt um KI-basierte Durchschnittswerte, 
bei ähnlichen Fällen berechnet.

Es ist daher an der Zeit konkrete Projekte zu 
definieren und durchzuführen, in denen prak-
tisch einsetzbare Werkzeuge entstehen. Kon-
kret schlagen wir die folgenden Umsetzungs-
schritte vor:

1. Bildung interdisziplinärer Arbeitsgruppen 
zur Entwicklung von DSLs zur Abbildung 
von Gesetzestexten (organisatorisch und 
technisch): Durch die Verwendung von DSLs 
wird die Digitalisierung von Gesetzen in vie-
len Bereichen erst ermöglicht bzw. in ande-
ren beschleunigt, da sich – soweit möglich 
– eine objektiv richtige Gesetzesanwendung 
direkt in Software übersetzen lässt. Zur Ent-
wicklung von DSLs für die Formulierung von 
 unterschiedlichen Gesetzestexten ist das 
Wissen von unterschiedlichen Beteiligten 
notwendig wie z.B. Juristen, Verwaltungsex-
perten, und Informatikern. Diese Zusammen-
setzung muss sich für unterschiedliche 
 Domänen (z.B. Steuern, Soziales, Umwelt) 
 unterscheiden, da die jeweilige fachliche Ex-
pertise benötigt wird. 

2. Entwicklung der Werkzeuge zur Verarbei-
tung und Code-Generierung aus Modellen 
 (inhaltlich und technisch): Für den prakti-
schen Einsatz der DSLs müssen sich die rele-

vanten Nutzergruppen darauf verständigen, 
welche IT Werkzeuge zu einem Gesetzestext 
notwendig sind. In einem weiteren Schritt 
sind diese Werkzeuge umzusetzen. 

3. Definition von DSLs und Modellen im Ge-
setzgebungsprozess, Generierung der natür-
lichsprachlichen Gesetzesfassungen und 
Generierung von Werkzeugen aus Model-
len zur Unterstützung der Gesetzesanwen-
dung (inhaltlich und technisch): Diese 
Handlungsempfehlung zielt direkt auf die Stei-
gerung der digitalen Souveränität des Staats 
ab, da die Gesetzgebung die Möglichkeit ha-
ben muss, möglichst präzise Gesetze formu-
lieren zu können. Unter bestimmten Voraus-
setzungen plädieren die Studienautoren für 
die Verabschiedung von Modellen im Rahmen 
von Gesetzgebungsverfahren. Wir empfehlen 
konkrete Projekte  umzusetzen. Dies kann die 
Arbeit an neuen Gesetzen, weiterführend aber 
auch an bestehenden Gesetzen sein. 

4. Weiterbildung in der Verwaltung, von Ju-
risten und politischen Entscheidungsträ-
gern, um die Formulierung von Gesetzen in 
Modellen und deren Verständnis zu ermög-
lichen: Die  Beschreibung von Gesetzen in 
Modellen macht es notwendig auch auf ju-
ristischer und poli tischer Ebene entspre-
chende Kompetenzen  aufzubauen. 

5. Anhebung von DSLs auf die Ebene von 
Standards und Normen: DSLs, Modelle und 
Berechnungsvorschriften werden als Stan-
dards und Normen definiert, die sowohl in 
der zuständigen Behörde, als auch in der 
unternehmensinternen Software direkt zur 
Ausführung kommen können und daher zu 
einer wesentlich e$zienteren IT und auch 
Zusammenarbeit der IT einzelner Verwaltun-
gen und Unternehmen beitragen. Sie stellen 
damit einen essentiellen Teil der Digitalisie-
rung dar. 

Schlagworte: Digitale Souveränität, Gesetz-
gebung, Gesetze, Modelle, Domänenspezifische 
Sprache
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1. MOTIVATION UND ZIELE DER 
KURZSTUDIE

1 Ein Auseinanderfallen der Gesetzesinterpretation zwischen Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung auf Basis von 
Verwaltungsverlautbarungen ist regelmäßig Gegenstand von Finanzgerichtsentscheidungen.

1.1 Problemstellung

Insbesondere im Bereich des ö"entlichen 
Rechts, welches das Verhältnis zwischen Trä-
gern der ö"entlichen Gewalt (Staat) und einzel-
nen Privatrechtssubjekten (Bürgern) regelt, soll-
te es höchste Priorität haben, dass Gesetze so 
formuliert, konkretisiert und ausgestaltet wer-
den, dass diese keinen Raum für fehlerhafte In-
terpretation und Anwendung durch die Verwal-
tungen oder andere Träger der ö"entlichen 
Gewalt geben, indem durch die Formulierung 
von möglichst eindeutigen und klaren Regelun-
gen präzise  Gesetze gescha"en werden. Mittel-
bar könnte somit ebenfalls vermieden werden, 
dass Verwaltungsverlautbarungen wie Erlasse 
oder Richt linien verö"entlicht werden, die nicht 
im Einklang mit dem Gesetz stehen.1 Soweit 
möglich, soll eine objektiv richtige Gesetzesan-
wendung gewährleistet werden.

Mit zunehmender Prozess-Automatisierung und 
-Digitalisierung, die auch in die Arbeitsbereiche 
der Verwaltungen Einzug erhält, gewinnt dieser 
Aspekt an Brisanz, den die Väter des Grund-
gesetzes unmöglich bedacht haben konnten. 
Denn mit dem Einsatz von automationsgestütz-
ten Systemen in der Verwaltung, müssen abge-
leitete Gesetzesanwendungen durch die Ver-
waltung und deren Dienstleister programmiert 
und dazu Gesetzestexte in eindeutiger, maschi-
nen les barer Form ausgedrückt werden, um sie 
in Software umsetzen zu können. Diese Über-
setzung von Gesetzestext in Programmcode 

birgt das Risiko einer weiteren Abweichung 
bzw. Entfernung von der durch den Gesetzge-
ber gewollten Gesetzesregelung (siehe Abb. 1). 
Nach Au" assung der Studienautoren ist vor die-
sem  Hintergrund besonderes Augenmerk auf 
die Scha"ung von Voraussetzungen für eine 
rechtssichere und praktisch auch durchzufüh-
rende Gesetzesanwendung durch die Exekutive 
zu  legen. 

Nach Au"assung der Studienautoren sollte aus 
den genannten Gründen sichergestellt werden, 
dass insbesondere Politikern und Nicht-Steuer-
experten, die überwiegend am Gesetzgebungs-
prozess, nämlich bei Gesetzesinitiativen, der 
Arbeit in Ausschüssen, in verschiedenen Lesun-
gen und schließlich bei der Verabschiedung von 
Gesetzen beteiligt sind und damit die maßgeb-
lichen Entscheidungen über Gesetze tre"en, ein 
Instrument an die Hand gegeben wird, dass es 
ihnen ermöglicht, die gewollte Gesetzesanwen-
dung durch die Verwaltung sicherzustellen und 
das Risiko einer fehlerhaften Gesetzesanwen-
dung mittels IT zu reduzieren. Unser Ansatz stei-
gert demnach die digitale Souveränität des 
Staates, indem der Wille des Gesetzgebers prä-
ziser zum Ausdruck gebracht werden kann.

Ein Abweichen von der intendierten Gesetzes-
anwendung kann gerade durch den Einsatz von 
automationsgestützten Systemen der Verwal-
tung vermieden werden. Ein solches Instrument 
könnte dabei oftmals initial durch die fachlichen 
Experten der Verwaltung selbst eingesetzt wer-

Abbildung 1: 
 Abweichungen von 
der vom Gesetz-
geber intendierten 
Gesetzesanwendung.

Regelung des 
Gesetzgebers

Gesetzesinterpretation 
der Verwaltung

Übersetzung in 
IT-verständliche 

Sprache



Digitalisierung der  Gesetzgebung zur  Steigerung der Digitalen Souveränität des Staates 7

den, die in der Praxis – beispielsweise im Auftrag 
der Bundesregierung – Gesetzesvorlagen erar-
beiten. Ggf. kann so auch der rechtssichere Er-
lass von Verwaltungsanweisungen, die im Ein-
klang mit dem Willen des Gesetzgebers stehen, 
unterstützt werden und womöglich gar eine 
 Reduktion von außergerichtlichen und gericht-
lichen Rechtsbehelfsverfahren nach sich ziehen.

Im direkten Vergleich zum dargelegten Vor-
schlag ist festzustellen, dass der Gesetzgeber 
bei der Verabschiedung von Gesetzen aktuell 
wenig bis gar nicht auf deren konkrete digitale 
Umsetzung achtet.2

Da die Prozess-Automatisierung und Digitalisie-
rung gerade in der Finanzverwaltung relativ 
weit vorangeschritten ist (z.B. vollautomatische 
Verwaltungsakte im Steuerverfahren (Kar et al. 
2019) – vielen Steuerpflichtigen in Deutschland 
dürfte das bereits 1996 gestartete Projekt  
„Elektronische Steuererklärung (ELSTER)“ für 
die digitale Abgabe der Steuererklärung be-
kannt sein  – eignet sich gerade das Rechts-
gebiet des Steuerrechts, um im Rahmen dieser 
Studie genauer betrachtet zu werden. Im Fol-
genden wird daher, wo es zweckmäßig er-
scheint, auf die Steuergesetzgebung, die Steuer-
gesetze und den Steuerverwaltungsapparat 
Bezug genommen.

1.2 Lösungsansatz

Vorbehaltlich der Durchführungsmöglichkeit, 
insbesondere der verfassungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit, die ggf. erst noch gescha"en werden 
müssten, ist der konkrete Vorschlag der Stu-
dienautoren, dass strukturierte, Mensch- und 
Maschinen-verständliche Regelungen, die die 
digitale Umsetzung von Gesetzen unmittelbar 
legitimieren und rechtssicher gestalten im Rah-
men von Gesetzgebungsverfahren anstelle von 
aus Sicht der IT rein informellen juristischen 
 Regelungen verabschiedet werden sollen. Ziel 
dieser Studie ist es daher – auch um die Voraus-
setzungen für das vorgeschlagene Instrument 
auszuloten und Überzeugungsarbeit für dessen 

2 So verfolgt das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts vom 26.11.2019, BGBl. I 2019, 1794 zwar den 
Gedanken einer automatisierten Veranlagung, was sich insbesondere aus der Gesetzesbegründung im entsprechenden 
Referentenentwurf entnehmen lässt, ohne jedoch konkret auf die digitale Umsetzung einzugehen. 

etwaige Etablierung zu leisten – Möglichkeiten 
für die Darstellung von Gesetzen durch struk-
turierte, Mensch- und Maschinen-verständliche 
Sprachen zu analysieren. Es wird also unter-
sucht, ob Gesetze direkt in einer strukturierten 
Sprache – die Informatik spricht hier von einer 
„domänenspezifischen Sprache“ – so formuliert 
werden können, dass sie für Menschen und 
Computer geeignet und verständlich sind. Die 
Vermeidung eines, aus Sicht der IT, informellen 
juristischen Textes zu Gunsten einer eindeutigen 
Regelsprache durch den Gesetzgeber führt 
nach Au"assung der Studienautoren zu Geset-
zesklarheit zwischen allen Beteiligten, erhöht 
signifikant die Möglichkeit einer digitalen Um-
setzung und erleichtert schließlich auch die 
 direkte digitale Umsetzung. Perspektivisch 
könnten derart präzisierte IT-Regeln auch Un-
ternehmen insbesondere zur Anwendung und 
für die Implementierung von vor- oder nachge-
lagerten Schnittstellenlösungen zur Verfügung 
gestellt werden und so die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung der Digitalisierung 
unterstützen. Die Studienautoren sind davon 
überzeugt, dass es langfristig keine Alternative 
dazu geben wird, als Gesetze zu digitalisieren 
und mittels einer eindeutigen, strukturierten 
Sprache in Form von Modellen zu beschreiben. 
Durch die automatische Transformation dieser 
Modelle in natürlichsprachlichen Gesetzestext 
kann mit diesem Ansatz trotzdem sichergestellt 
werden, dass die Gesetze auch in natürlicher 
Sprache vorliegen.

Konkret beleuchtet diese Studie existierende 
wissenschaftliche Ansätze sowie Lösungen aus 
der Praxis, domänenspezifische Sprachen für 
die Beschreibung von Gesetzestexten sowie 
welche Werkzeuge, Systeme und auch ggf. or-
ganisatorische und strukturelle Anpassungen im 
Gesetzgebungsprozess erforderlich sind.

1.3 Aufbau der Kurzstudie

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 gibt 
einen Überblick über bestehende wissenschaft-
liche Ansätze sowie Ansätze aus der Praxis, 
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 beschreibt die im weiteren verwendete Termino-
logie und die wichtigsten Basisprinzipien zum 
weiteren Verständnis der Studie und diskutiert 
juristische Vorgaben und Herausforderungen. 
Kapitel 3 beschreibt die Lösungsansätze für 
Steuergesetze, diskutiert mögliche Varianten 
und bietet einen genaueren Einblick in ausge-

3 BMI: Projekt eGesetzgebung, URL: https://www.verwaltung-innovativ.de/DE/Gesetzgebung/Projekt_eGesetzgebung/
projekt_E_gesetzgebung_node.html, abgerufen am: 1.2.2021.

wählte Beispiele und deren Realisierung mittels 
einer domänenspezifischen Sprache. Kapitel 4 
beschreibt eine Reihe von Empfehlungen für die 
Umsetzung. Das letzte Kapitel fasst die Studie 
zusammen und bietet einen Ausblick auf mög-
liche nächste Schritte.

2. WISSENSCHAFTLICHER UND 
PRAKTISCHER HINTERGRUND 

2.1 Aktuelle Diskussion in Praxis und 
 Wissenschaft 

Dieses Kapitel greift bisherige Diskussionen in 
der Wissenschaft und Praxis auf, um ggf. An-
knüpfungspunkte für einen weiterführenden 
Austausch zu scha"en. 

Betrachtet man wie Gesetze formuliert sind, so 
bestehen hier zunehmend Probleme bezüglich 
der Digitaltauglichkeit und Automatisierungs-
fähigkeit des Vollzugs (siehe auch Gutachten im 
Auftrag des Normenkontrollrats (McKinsey & 
Company, Inc. 2019)). Hierzu meint bereits 
 Parycek, dass ein „Gesetz so formuliert wird, dass 
der Text auch für eine Maschine lesbar ist“ (KON-
SENS magazin, Heft 2, Dez. 2019, Seite 18). Die 
Möglichkeiten der Automatisierung wird  jedoch 
bedingt durch (bewusst) fehlende Spezifikatio-
nen eingeschränkt wie z.B. fehlende Orts- oder 
Zeitangaben oder Formulierungen, die Ermes-
sensspielräume ermöglichen (Kar et a. 2019). So 
gehen manche Studienautoren davon aus, dass 
nur eine Teilautomatisierung möglich ist (Kar et 
al. 2019, Seite 11). Auch (Barthel 2020) geht da-
von aus, dass „keine Eins-zu-Eins-Übersetzung 
der analogen in digitale Prozesse  möglich“ ist. 

Vorhergehende NEGZ Kurzstudien, z.B. die Stu-
die „Vollzugsorientierte Gesetzgebung durch 
eine Vollzugssimulationsmaschine“ (Schuppan 
et al. 2018) gehen auf die „gute“ Formulierung 
von Gesetzen ein, um die Vollzugsfähigkeit zu 
ermöglichen. Hierbei wird auch diskutiert, dass 
beispielsweise das Projekt eGesetzgebung3 den 
Vollzug von Gesetzen nicht ausreichend im Blick 
hat. Die Studie schlägt basierend auf (O", Kühn, 
Schuppan 2016) drei Schritte vor, mit denen 
man vom Gesetz zum Vollzug kommt: Der Ge-
setzestext, die Übersetzung in eine Ontologie 
und die Transformation in Prozesse mit Hilfe von 
Referenzprozessmodellen, die dann zur Simula-
tion des Vollzugs verwendet werden. Dieser An-
satz macht aber die Annotation von Gesetzes-
texten, also das Hinzufügen von zusätzlichen 
Informationen notwendig, um weiter verarbeit-
bar zu sein. Dies stellt wiederum einen kritischen 
Punkt dar, da hierbei Übersetzungsfehler auf-
treten können. 

Bezüglich der Beschlussfassung von Gesetzen 
gibt es bereits eine Vielzahl an Anregungen zur 
Verbesserung aus der Wissenschaft und Ver-
waltung. Hierzu erklärt Parycek „Gesetz und 
Code sollten gemeinsam beschlossen werden, 
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sodass sich die digitale Welt nicht vom Rechts-
staat loslöst.“ (KONSENS Magazin, Heft 2, 
Dez. 2019, Seite 18). Einen Ansatz, wie man die 
digitale Vollzugstauglichkeit bereits im Gesetz-
gebungsprozess berücksichtigen kann wird in 
(Kar et al. 2019) beschrieben. Bei diesem Ansatz 
setzt man auf Entscheidungsregeln, Begri"s-
definitionen und Datenverknüpfungen für die 
Überführung rechtlicher Vorschriften in ausführ-
baren Software Code. Im Gegensatz dazu setzt 
unser Ansatz auf domänenspezifische Sprachen 
zur Definition dieser Übersetzung in ausführ-
baren Software Code.

Es gibt aktuell bereits einige Bereiche des 
Rechts für die IT-Lösungen bestehen, z.B. den 
Verwaltungsvollzug oder Bereiche des Steuer-
gesetzes, oft auch Legal-Tech genannt.

Das Föderale Informationsmanagement (FIM)4 
verfolgt gemäß eigenen Aussagen das Ziel, 
leicht verständliche Bürgerinformationen, ein-
heitliche Datenstrukturen für Formulare und 
standardisierte Prozessvorgaben für den Ver-
waltungsvollzug bereitzustellen. Die Anwen-
dung der FIM-Methodik soll gemäß IT-Planungs-
rat und FITKO den Prozess von der Rechtsetzung 
bis zum Vollzug eines Verwaltungsverfahrens 
vereinfachen. Ziel ist es, den Übersetzungs- 
und Implementierungsaufwand rechtlicher Vor-
gaben zu senken. Länder und Kommunen sollen 
– bezogen auf die redaktionelle und organisato-
rische Umsetzung eines Verwaltungsverfah-
rens – nicht mehr für sich alleine agieren müs-
sen. Stattdessen können sie auf Vorarbeiten der 
nächsthöheren Verwaltungsebene zurückgrei-
fen. Von den drei FIM Bausteinen Leistungen, 
Datenfelder und Prozesse spielen in dem Kon-
text der Digitalisierung der Gesetzgebung ins-
besondere die Datenfelder und Prozesse eine 
wichtige Rolle. Eine domänenspezifische Spra-
che ist dabei aber nach dem aktuellen Stand 
durch FIM nicht vorgesehen. Stattdessen ist an-
gedacht Regeln, soweit überhaupt möglich, als 
JavaScript Dateien zu erfassen. Damit erfüllt das 
Vorgehen von FIM bereits theoretisch nicht den 
Anspruch, den Gesetzgebungsprozess gemäß 

4 siehe https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/foerderales- 
informationsmanagement/foerderales-informationsmanagement-node.html abgerufen am: 1.2.2021.

5 Siehe Frage 16 in der Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der FDP, BT-Drs. 19/19733, abrufbar unter: 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/197/1919733.pdf abgerufen am: 1.2.2021.

der Studienintention zu unterstützen. Vielmehr 
setzt FIM bei der Umsetzung an. Die Wahl 
von JavaScript für die Definition von Regeln 
 erscheint vor dem Hintergrund einer seit über 
10  Jahren etablierten DSL im Bereich von 
 ELSTER nicht nachvollziehbar.

(Ruß, Ismer und Margolf, 2019) gehen auf eine 
Reihe von praktischen Anwendungen ein, u.a. 
zur Automatisierung im Verfahrensrecht sowie 
die Nutzung von Methoden der künstlichen 
 Intelligenz im Besteuerungsverfahren. Auch 
wenn die Nutzung von schwacher KI, also der 
Unterstützung von Menschen bei der Problem-
lösung, grundsätzlich zu begrüßen ist, so bieten 
diese Technologien substanzielle Herausforde-
rungen: Eigenheiten in den Trainingsdaten kön-
nen Ergebnisse ungewollt beeinflussen und die 
Erklärbarkeit der Ergebnisse ist nicht immer ge-
geben. Auch aktuelle Parlamentarische Anfra-
gen5 beschäftigen sich mit der Frage nach der 
Maschinenlesbarkeit von Gesetzen. Hierbei wird 
in der Beantwortung auf automatisierte Metho-
den zur Textanalyse sowie die Nutzung von 
 KI-Methoden eingegangen. Wenngleich solche 
Methoden als Unterstützung verwendet werden 
können, so stellt die Interpretation von natür-
lichsprachlichen Texten nach wie vor eine Auf-
gabe dar, die nicht ohne händische Nachbes-
serungen und Überprüfungen auskommt. Zur 
Verbesserung werden hierfür bspw. Annotatio-
nen im Text vorgenommen (Schuppan, Köhl und 
O" 2019), die jedoch egal ob automatisch, halb-
automatisch oder manuell vorgenommen, oft 
fehlerhaft sind und dadurch die Ergebnisse wie-
der „verunreinigen“ (Meurers und Müller 2009). 

Mit der Digitalisierung von Gesetzen gehen aber 
auch eine Reihe an Herausforderungen einher: 
Fehlerhafte Interpretationen, fehlende Kenntnis-
se oder die Anpassung der IT an laufende Ge-
setzesänderungen. 

Die Übersetzung der Gesetzestexte in IT-Sys-
teme, die zuvor bereits durch die Verwaltung 
interpretiert wurden (siehe Abb. 1), kann leicht 
zu fehlerhaften Umsetzungen in den IT-Syste-
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men führen (Ruß, Ismer und Margolf, 2019, 
S. 413). Auch in (Ruß, Ismer, und Margolf, 2019) 
werden hierzu einige Meinungen zitiert, die u.a. 
warnen, dass Programmierern nicht die Gestal-
tung des Rechts überlassen werden soll, son-
dern vorschlagen, das Gesetz besser an die 
technischen Gegebenheiten anzupassen. Das 
widerspricht nicht gänzlich anderen Ansätzen 
wie z.B. in dem Gutachten des Normenkontroll-
rats, das davon ausgeht, dass Legisten zu Ge-
setzesarchitekten und Lösungsdesignern aus-
gebildet werden sollten (McKinsey & Company, 
Inc. 2019) was damit eine Weiterentwicklung 
des Berufsbilds Juristin!/!Jurist bedeutet (An-
zinger 2020). Zudem werden interdisziplinäre 
Teams aus Juristen, Betriebswirten, Informati-
kern zunehmend wichtig (Ruß, Ismer und Mar-
golf, 2019). 

Ein anderer Aspekt ist die grundsätzliche 
 Digitaltauglichkeit von Gesetzen. Hierfür wer-
den bspw. Digitaltauglichkeitschecks gefordert 
(McKinsey & Company, Inc. 2019). Durch die 
 Definition von Modellen, die dann automatisiert 
in IT-Systeme übertragen werden können, ist 
bereits ein großer Teil der Digitaltauglichkeit 
 abgedeckt. Die automatisierte Transformation 
in IT-Systeme bedeutet jedoch nicht, dass Pro-
zesse gänzlich automatisiert werden müssen. 
Die IT kann auch weiterhin als Assistenz- bzw. 
Expertensystem zur Unterstützung der Ver-
waltung eingesetzt werden (Ruß, Ismer und 
Margolf, 2019). 

Gesetze, wie z.B. die Abgabenordnung (AO), 
müssen auf den gesellschaftlichen Wandel an-
gemessen reagieren können (Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF) Monatsbericht Novem-
ber 2019) und entwickeln sich auch in Zukunft 
laufend weiter (Drüen 2019). Hinzu kommt aber 
auch, dass die entsprechenden technischen Ge-
gebenheiten gescha"en werden müssen, um 
diese Änderungen von Gesetzen auch zeitnah 
in der IT umsetzen zu können. Aus Erfahrungen 
der mgm technology partners gmbh Koautoren 
wurde mit der Nutzung von DSLs diese rasche 
Reaktionszeit bereits gezeigt: So war es durch 
die Verwendung von Modellierungstechniken 
z.B. möglich das Formular zur Steuerlichen Ent-
lastung wegen COVID-19 (Steuererleichterun-
gen aufgrund der Auswirkungen des Corona-
virus) innerhalb weniger Tage für bestimmte 
Bundesländer online zu stellen. Die Handlungs-
fähigkeit des Staates in Krisensituationen kann 
also durch die Nutzung von DSLs gleichfalls ver-
bessert werden. 

Im Gutachten im Auftrag des Normenkontroll-
rats (McKinsey & Company, Inc. 2019) werden 
darüber hinaus Stärken und Defizite des aktu-
ellen Gesetzgebungsprozesses aufgeführt. Als 
Stärken werden u.a. die umfassende Rechtskon-
sistenzprüfung, die Berechnung des Erfüllungs-
aufwands von Gesetzesänderungen, der regel-
mäßige Austausch mit den Ländern, eine enge 
Einbindung von organisierten Interessen, eine 
hohe Sachkompetenz in den Ressorts und ein 
hoher sprachlicher Standard in den Gesetzen 
erwähnt. Diese Stärken können durch die Nut-
zung von Modellen verstärkt werden, wenn 
bspw. Rechtskonsistenzprüfungen auf Modell-
ebene einfacher durchgeführt werden können. 
Als Schwächen werden 1) die Beschränkung des 
Lösungsraums durch frühe Festlegung auf kon-
krete Maßnahmen, 2) der wenig systematische 
Vergleich von Lösungsalternativen, 3) eine un-
zureichende Sicht auf den kommunalen Vollzug, 
4) die lückenhafte Beteiligung der Betro"enen, 
5) fehlende systematische Prüfung der Digital-
tauglichkeit, 6) die geringe Nutzung von moder-
nen Kollaborationsformen, 7) der einseitige  Fokus 
auf den Erfüllungsaufwand, 8) die hohe Anfor-
derungsdichte sowie 9) das fehlende umfas-
sende Ausbildungskonzept für Legisten gese-
hen. Diese Defizite werden in Abschnitt 3.4 im 
Hinblick auf unseren Ansatz zusammenfassend 
dis kutiert. 

2.2 Wichtige IT Begri!e und Prinzipien 

Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Be-
gri"e, die für das weitere Verständnis der Studie 
relevant sind. Es gibt eine Reihe von grund-
legenden Ansätzen, um Begri%ichkeiten und 
deren Beziehungen zu beschreiben und maschi-
nell zu verarbeiten (Blumauer und Pellegrini 
2006). 

Ansätze wie Glossare, Taxonomien (Sherwin 
2009), Thesauri oder Ontologien (Guarino et al. 
2009, Gruber 1993, Borst 1997, Smith et al. 2006, 
Blumauer und Pellegrini 2006) sind (a) nicht 
ausreichend um bspw. komplexere Zusammen-
hänge und Abläufe zu beschreiben und (b) er-
möglichen zwar die Maschinenlesbarkeit, sind 
jedoch für menschliche Benutzer ungeeignet. 
Daher sind für die Beschreibung von Gesetzes-
texten domänenspezifische Sprachen hilfreich, 
die es ermöglichen auch auf diese Aspekte 
Rücksicht zu nehmen.
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Einige Herausforderungen im Software Engin-
eering bestehen auf Grund der konzeptionellen 
Lücke zwischen der Problemstellung (Problem-
domäne) und der softwaretechnischen Lösung 
für dieses Problem (Lösungsdomäne). Die Über-
windung dieser Lücke durch handgeschriebe-
nen Code erfordert einen immensen Aufwand 
und führt zur sogenannten „zufälligen Komplexi-
tät“ (France und Rumpe 2007), d.h. Problemen 
der Lösungsdomäne, die in der Problemdomä-
ne konzeptionell nicht relevant sind. Modell- 
getriebene Software Entwicklung (Völter et al. 
2013b) ist ein Überbegri" für Software-Entwick-
lungsmethodologien, die Modelle als primäre 
Entwicklungsartefakte einsetzen. Damit ist es 
möglich die konzeptionelle Lücke und damit die 
zufällige Komplexität zu verringern. Die Model-
le werden dazu verwendet, um beispielsweise 
Code einer Anwendung zu generieren bzw. die-
se zu interpretieren und zur Laufzeit eines Sys-
tems zu verwenden. Die Automatisierung im 
Rahmen der modellbasierten Softwareentwick-
lung (MDSE), wie z.B. die Codegenerierung, er-
fordert entsprechende Modellierungssprachen, 
die beschreiben, welche Modelle tatsächlich gül-
tig sind, um deren automatisierte und sinnvolle 
Verarbeitung zu ermöglichen.

Eine Domänen-spezifische Sprache oder auch 
Domänen-spezifische Modellierungssprache ge-
nannt ist eine formale Sprache (im Gegensatz 
zur natürlichen Sprache), die für ein bestimmtes 
Problemfeld, die sogenannte Domäne, entwor-
fen und entwickelt wird. Sie ist also auf die An-
wendungsdomäne zugeschnitten, um Problem-
stellungen einer Domäne kompakt zu lösen 
(Völter et al. 2013a). DSLs zeichnen sich durch 
weniger Redundanz, eine bessere Lesbarkeit, 
der Abstraktion von technischem Code und eine 
leichtere Erlernbarkeit, aufgrund des beschränk-
ten Umfangs aus. Im Gegensatz dazu spricht die 
Informatik von universell einsetzbaren Spra-
chen (eng. General Purpose Language, GPL), 
die für viele Anwendungsgebiete geeignet sind 
und dadurch meist auch eine hohe Anzahl von 
Konzepten realisieren. Dazu zählen unter ande-
rem die Standards UML6 und SysML7. 

6 Unified Modeling Language, Specification Version 2.5.1, Object Management Group, URL: https://www.omg.org/spec/UML, 
abgerufen am: 17.02.2021.

7 OMG System Modeling Language: Specification Version 1.5, Object Management Group, URL: https://www.omg.org/
spec/SysML/1.5, abgerufen am 17.2.2021.

Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist und 
bleibt für IT-Systeme eine Herausforderung, 
auch wenn Methoden der Computerlinguistik 
oder künstlichen Intelligenz verwendet werden. 
So machen z.B. Homonyme und Synonyme 
von Begri"en oder Referenzen auf andere Satz-
teile die automatisierte, fehlerfreie Verarbeitung 
schwierig und es bedarf menschlichen Eingri"s, 
um etwaige letzte Fehler auszugleichen. For-
male Sprachen, wie in DSLs definiert, sind für 
IT-Systeme gut verarbeitbare Sprachen und er-
möglichen die Automatisierung. Die juristische 
Fachsprache ist durch ihre gute Strukturierung 
und relativ starke Begri"ssicherheit bereits nä-
her an einer formalen Sprache und eignet sich 
daher gut für die automatisierte Verarbeitung in 
Form einer DSL. 

Für die maschinelle Verarbeitung von Sprachen 
ist die Syntax und die Semantik der Sprache 
wichtig. Die Syntax einer Sprache (eines Zei-
chensystems) beschreibt die Regeln, nach denen 
die Sprachkonstrukte (Zeichen des Zeichensys-
tems) gebildet werden. Mittels einer Grammatik 
definiert man die konkrete Syntax einer Sprache. 
Verwendet man eine DSL, so verwendet man 
wohlgeformte Sätze (oder  Modelle (Stachowiak 
1973)), denen zudem eine eindeutige Semantik 
zugeordnet werden kann. Diese Funktionen-
semantik beschäftigt sich mit den E"ekten einer 
Programmausführung (Thiemann 1994). 

2.3 DSLs für Gesetze und Verträge 

Die Unified Legal Language (ULL) ist eine Be-
schreibungssprache (Lang 2002), mit der juris-
tische Regelungen modelliert werden können. 
Die ULL wurde zur Darstellung von steuerrecht-
lichen Regelungen erprobt. Die methodische 
Anwendung der ULL besteht darin, sie parallel 
zu natürlichsprachlichen Gesetzestexten einzu-
setzen. Zwar ist die Syntax der Gesetzestexte 
nicht gleich zu ihrer syntaktischen Repräsen-
tation in der ULL, semantisch sollen die ULL Mo-
delle jedoch äquivalent zu den entsprechenden 
Gesetzestexten sein. Die Abbildung der Geset-



Berichte des NEGZ12

zestexte würde dann computergestützte Ana-
lysen und Auswertungen erlauben. Die Syntax 
und Semantik der ULL werden intuitiv beschrie-
ben, ohne die Syntax oder Semantik formal zu 
definieren oder ein Codegenerierungsschema 
bzw. eine Referenzimplementierung eines Inter-
preters einzuführen. Dies erschwert die Imple-
mentierung von Analysen und Auswertungen. 

Ein Ansatz zur Modellierung von Verträgen be-
züglich der Ausstrahlungsrechte von verschie-
denen Angebotsformen in der Fernsehdomäne 
wird in (Drave et al. 2020) vorgestellt. Die 
 Modelle bilden korrekte Planungszustände von 
Ausstrahlungen ab. Die Planungszustände der 
Ausstrahlungen können bezüglich des Modells 
automatisch auf Korrektheit überprüft werden. 
Des Weiteren kann für eine gegebene Ausstrah-
lung bezüglich des Modells und des aktuellen 
Planungszustands automatisch eine Menge von 
Verwertungsfenstern berechnet werden, in de-
nen die gegebene Ausstrahlung verplant wer-
den kann, sodass der entstehende Planungs-
zustand bezüglich des Modells korrekt ist. In 
(Drave et al. 2020) werden die Syntax und die 
Semantik informell erklärt, indem die Algorith-
men für die Korrektheitsprüfung und Verwer-
tungsfensterberechnung beschrieben werden.

Die Language for Legal Discourse (LLD) ist eine 
Wissensrepräsentationssprache, die speziell für 
juristische Probleme entwickelt wurde (McCarty 
1989). Das praktische Ziel der Sprache besteht 
in der Anwendung in Kombination mit einem 
integrierten Analyse- und Planungssystem. Die 
juristische Problemlösung erfolgt durch Adap-
tion der menschlichen, juristischen Heran-
gehensweise. Die Sprache kann hauptsächlich 
dazu genutzt werden, um Fakten aus Regeln zu 
inferieren. Die Syntax der LLD ist künstlich, nicht 
natürlichsprachlich, und orientiert sich damit 
nicht an der juristischen Domäne. Eine solche 
künstliche, domänenfremde Syntax könnte ne-
gative Auswirkungen auf die Akzeptanz dieser 
Sprache bei Domänenexperten haben. 

McCarty argumentiert, dass Natürlichsprach-
lichkeit eines der größten Hindernisse ist, um in 
der Kombination von künstlicher Intelligenz und 
der Rechtsdomäne Fortschritte zu erzielen 
(McCarty 2007). McCarty zeigt, dass mithilfe 
von statistischem Parsern und semantischer 
Interpretation automatisch bestimmte Informa-
tionen aus einer juristischen Argumentation be-
züglich eines Sachverhalts berechnet werden 
können. Die Argumentationen werden somit 

nicht modelliert, sondern direkt verarbeitet. In 
Fällen, in denen klassische Parsing-Algorithmen 
keine sinnvollen Ergebnisse erzielen, könnte 
 statistisches Parsen eine wichtige Technologie 
zum Parsen von komplexen juristischen Texten 
sein.

ROSIE ist eine Programmierumgebung für die 
Entwicklung von Expertensystemen (Sowizral 
et. al. 1985). ROSIE ist zwar nicht auf die Rechts-
domäne spezialisiert, jedoch kann man mit 
 ROSIE Expertenwissen durch Fakten und Re-
geln darstellen, deren Syntax sehr stark an na-
türlicher Sprache angelehnt sind. ROSIE kann 
zwar an natürlicher Sprache angelehnte Model-
le verarbeiten, jedoch bei weitem nicht beliebige 
natürlichsprachliche Texte. Weiterhin ist ROSIE 
darauf spezialisiert ein auf den Fakten und 
 Regeln basierendes Expertensystem bereitzu-
stellen und ist somit nicht optimal für alle An-
wendungen geeignet. Simple Beispiele für die 
Anwendung von ROSIE in der Rechtsdomäne 
sind in (Lusti 1986) zu finden.

Ein kürzlich verfasster Aufsatz (Kar et al. 2019) 
zur digitalen Vollzugstauglichkeit von Gesetzen 
beschäftigt sich mit Maßnahmen, die zur (Teil-)
Automatisierung des Gesetzesvollzugs beitra-
gen. Es wird argumentiert, dass die Digitalisie-
rung von Verwaltungsprozessen Potentiale für 
einen e$zienteren Vollzug birgt. Um diese zu 
gewährleisten, müssten die Möglichkeiten digi-
taler Technologien jedoch schon bei der Ent-
wurfsphase von Gesetzen bedacht werden. In 
(Kar et al. 2019) thematisieren die Autoren, dass 
die Maschinenverständlichkeit des Rechts in der 
Entwurfsphase von Gesetzen und Verordnun-
gen beachtet werden sollte. Die vorliegende 
Studie argumentiert in die gleiche Richtung und 
schlägt vor, dies unter anderem mit dem Einsatz 
von DSLs zu erreichen. Im Gegensatz dazu be-
trachtet (Kar et al. 2019) den Fall, dass juristi-
sche Regeln direkt in einer Programmiersprache 
abgebildet werden. Sowohl die vorliegende Stu-
die als auch (Kar et al. 2019) argumentieren, 
dass es dafür zwingend notwendig ist, dass ein 
sinnvoller Umgang mit Mehrdeutigkeiten und 
Kontextabhängigkeiten von Rechtsbegri"en ge-
funden wird. Ansonsten können die Rechts-
begri"e nicht als präzise und (teil-)automatisch 
ausführbare Regeln umgesetzt werden. Es wird 
argumentiert, dass der Einsatz von DSLs zur 
Modellierung von Baumdiagrammen und Pro-
zessen sinnvoll wäre. Entscheidungsregeln, wel-
che traditionell in linearen Rechtstexten kodiert 
sind (Wenn-Dann-Regeln), könnten als Baum-
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diagramm dargestellt werden, um die Nachvoll-
ziehbarkeit zu erhöhen. Dies würde Software-
entwicklern helfen, da sie klare und präzise 
Vorgaben bräuchten. Diese Baumdiagramme 
würden auch als visuelle Verständigungshilfe 
zwischen unterschiedlichen Expertengruppen 
dienen können (z.B. Juristen und Softwareent-
wicklern). Rechtliche Vorschriften könnten ex-
plizit durch Prozessabläufe während des Ent-
wurfs modelliert werden. Dadurch ließen sich 
die Praxistauglichkeit und Aufwände für Anwen-
dungsfälle besser abschätzen. Diese Studie 
 argumentiert für den Einsatz mehrerer speziel-
ler DSLs für verschiedene spezielle Anwen-
dungsfälle.

Die LegalLanguage (Soares et. al. 2020) ist eine 
künstliche Sprache mit deren Benutzung die 
Struktur von Gesetzestexten per Konstruktion 
systematisch aufgebaut wird. Durch das Benut-
zen einer eingeschränkten, künstlichen Sprache 
würden verschiedene Arten von Beziehungen 
zwischen Gesetzestextausschnitten besser ver-
waltet werden können. Die Sprache, wie in 
 (Soares et. al. 2020) vorgestellt, zielt nicht auf 
die Analyse der Semantik von Gesetzestexten, 
sondern ausschließlich auf die syntaktische 
Struktur von Gesetzestexten ab. Das Hinzufü-
gen entsprechender Beschreibungen der Se-
mantiken würde in zukünftigen Arbeiten be-
trachtet werden (Soares et. al. 2020). Obwohl 
eine strukturierte und wohldefinierte Beschrei-
bung von Gesetzestexten sinnvoll ist, damit sie 
auf sinnvoller Weise maschinenverarbeitbar sind, 
genügt die Vorgabe einer syntaktischen Struk-
tur ohne eine Beschreibung des Verhaltens al-
leine nicht, um eine sinnvolle (Teil-)Automatisie-
rung der Gesetzesanwendung zu unterstützen. 

2.4 Ontologien für die Gesetzesdomäne

Es gibt einige Ansätze zur Konzeptualisierung 
der Gesetzesdomäne. Die Ansätze versuchen 
insbesondere die Beziehungen zwischen den 
Konzepten (eines Teils) der Rechtsdomäne dar-
zustellen, um automatische Berechnungen zur 
Unterstützung von Rechtsprozessen zu ermög-
lichen.

Auf einige regelbasierte Expertensysteme für 
die Gesetzesdomäne wird in (McCarty 1990) 
verwiesen. Eine anschauliche Einführung zu Ex-
pertensystemen in der Rechtsdomäne wird in 
(Lusti 1986) gegeben. Der Autor folgert, dass 
eine Automatisierung der Rechtsfindung für Ge-

setze undenkbar wäre, bei denen der Richter 
nach Ermessen eine Entscheidung fällen kann. 
Die Validität dieser Folgerung ist fragwürdig, 
denn auch ein Automatismus, der berechnet, 
dass ein Ermessen des Richters notwendig ist, 
wäre sicherlich in vielen Fällen hilfreich. Ein 
 Algorithmus muss nicht immer eine exakte 
Rechtsfolge bestimmen, sondern könnte auch 
die Unterspezifikation wie sie im Gesetzestext 
beschrieben ist, umsetzen, um die Menge aller 
möglichen Entscheidungen zu berechnen, die 
im Ermessensspielraum liegen können. 

Bench-Capon und Prakken listen einige Heraus-
forderungen und o"ene Forschungsrichtungen 
im Kontext der Benutzung von Logik in der 
Rechtsdomäne auf (Bench-Capon et. al. 2007). 
Die Autoren argumentieren, dass sich klassische 
Logik nur begrenzt auf die Rechtsdomäne an-
wenden lässt und schlagen die Untersuchung 
der Anwendungsfelder von Beschreibungslogi-
ken in der Rechtsdomäne für zukünftige Arbei-
ten vor.

Eine Übersicht über verschiedene Ontologien 
und mögliche Anwendungen in der Rechtsdo-
mäne wird in (Mommers 2010) präsentiert. Der 
Autor stellt heraus, dass die Rechtsdomäne auf 
natürlicher Sprache basiert. Obwohl die verwen-
dete Sprache in der Rechtsdomäne von forma-
ler Natur sei, würde sie dennoch nicht so formal 
wie beispielsweise eine Programmiersprache 
oder eine Logiksprache sein. Daher gäbe es we-
der eine formale Syntax noch eine formale Se-
mantik für die verwendete Sprache. Jeder An-
satz, um diese Sprache zu repräsentieren würde 
an diese Herausforderung stoßen, da für eine 
Sprache zur Repräsentation mindestens eine 
formale Syntax gegeben sein müsste, um auto-
matische Analysen zu ermöglichen, und eine 
formale Semantik gegeben sein müsste, damit 
die Bedeutungen der Modelle der Sprache ein-
deutig definiert sind. Die Anwendungsfelder, die 
der Autor nennt, sind unter anderem (1) Infor-
mationsbescha"ung, um Relationen zwischen 
Objekten zu identifizieren, (2) Rechtsdokumen-
te übersetzen, um Rechtsdokumente von einer 
Sprache in eine andere zu übersetzen, (3) auto-
matische Klassifizierung und Zusammenfas-
sung, um Informationen aus Dokumenten zu 
bescha"en, und (4) Entscheidungshilfen für re-
gulierte Rechtsprozesse.

Das Legal Knowledge Interchange Format ist 
eine Kern-Ontologie, die zum Austausch von 
Wissen zwischen existierenden wissensbasier-
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ten Systemen in der Gesetzesdomäne konzi-
piert wurde (Hoekstra et. al. 2007). Die Haupt-
nutzen der Ontologie bestünden darin, (1) Daten 
zwischen existierenden Wissensbasen konver-
tieren zu können und (2) die Ontologie als einen 
Wissensrepräsentationsformalismus zu benut-
zen, der als Teil größerer Architekturen zum Ent-
wickeln von wissensbasierten Systemen in der 
Gesetzesdomäne verwendet werden könnte.

Ein Vergleich von vier Ontologien für den Ent-
wurf von wissensbasierten Systemen in der Ge-
setzesdomäne wird in (Visser und Bench-Capon 
1998) präsentiert. Die Autoren stellen unter an-
derem heraus, dass es keine klare Übereinkunft 
darüber gibt, was die elementaren Konzepte in 
der Gesetzesdomäne sind. Dies könnte daran 
liegen, dass verschiedene Arbeiten unterschied-
liche Zwecke innerhalb der Gesetzesdomäne 
verfolgen. Eine weitere Übersicht von Ontolo-
gien in der Gesetzesdomäne ist in (Soares et. al. 
2020) zu finden.

2.5 Erfahrungen aus der Praxis: ELSTER 

Dieser Abschnitt schildert Erfahrungen der mgm 
technology partners gmbh Koautoren  dieser 
Studie mit der Nutzung von DSLs in der Praxis. 

Im Rahmen von ELSTER (elektronische Steuer-
erklärung) werden bereits heute von der deut-
schen Finanzverwaltung detaillierte Fach-
modelle des deutschen Steuerrechts erstellt, mit 
denen die Plausibilisierung der Daten einer 
Steuererklärung und die Berechnung der Steuer 
modellbasiert erfolgt. ELSTER hat dazu seit 

über 10 Jahren fachliche Modelle der steuer-
lichen Formulare erfasst, die sowohl als Doku-
mentation für die verschiedenen Software- 
Hersteller als auch zur Generierung des Prüf- und 
Berechnungscodes verwendet werden. Die ver-
wendete domänenspezifische Sprache ist zu-
geschnitten auf die Plausibilisierung und Be-
rechnung der Steuerdaten und ist sowohl 
menschenlesbar als auch maschinell verarbeit-
bar. Die Sprache wird seit über 10 Jahren in 
 ELSTER produktiv eingesetzt und kontinuierlich 
erweitert (siehe Abbildung 2). 

Durch die Verwendung von Fachmodellen, die 
von der Finanzverwaltung direkt erfasst werden, 
wird eine digitale Souveränität im Bereich von 
ELSTER bereits sehr weitgehend unterstützt. 
Wie bereits zuvor erwähnt, konnte z.B. das 
 Formular zur Steuerlichen Entlastung wegen 
COVID-19 (Steuererleichterungen aufgrund der 
Auswirkungen des Coronavirus) innerhalb we-
niger Tage im MeinElster Portal für bestimmte 
Bundesländer produktiv geschaltet werden. Die 
Erfassung des fachlichen Modells zur Steuerent-
lastung wegen COVID-19 umfasste 86 Felder 
und 55 fachliche Regeln. 

Auch die Plausibilisierung und Berechnung um-
fangreicher Steuern, wie z.B. für die Körper-
schaftsteuer (über 2.500 Felder und über 2.800 
Regeln), werden von den Steuer-Fachreferaten 
mit Hilfe der domänenspezifischen Sprache 
spezifiziert. Aufgrund von regelmäßigen Geset-
zesänderungen, wird für die Körperschaftsteuer 
für jedes Veranlagungsjahr ein eigenes Fach-
Modell spezifiziert. 

Abbildung 2: 
 Überblick über 
die Entwicklung 
von ELSTER  
im Mai 2020.

8.320.550
Feldversionen insgesamt

4.633.286
Regelversionen insgesamt

298.458
Felder

157.062
Regeln

8.644
Versionsstände insgesamt

590
Datenarten (Jahresversionen)

Hohes 
Mengengerüst

63.011
Zuord–Versionen insgesamt

7.971
VaSt Zuordnungs-Info

104.600
Abbildungsversionen 

29.827
Abbildungen

12.786.336
Druck-Infoversionen insgesamt

485.166
Druck-Info



Digitalisierung der  Gesetzgebung zur  Steigerung der Digitalen Souveränität des Staates 15

Abbildung 3 zeigt die Abhängigkeiten für die 
Plausibilitätsprüfungen und Berechnungen zwi-
schen den verschiedenen Feldern einer Körper-
schaftsteuererklärung. Jeder Punkt entspricht 
einem Feld in der Steuererklärung, die Linien 
zwischen den Punkten beschreiben Abhängig-
keiten. 

Aus den erfassten Fachmodellen wird direkt der 
Prüf- und Berechnungscode generiert. Im Rah-
men von ELSTER wird somit der Weg einer mo-
dellbasierten automatisiert erstellten Digitali-
sierungs-Software bereits von der deutschen 
Steuerverwaltung begangen. Ungeachtet des-
sen hat gegenwärtig dennoch zwingend eine 
vorgelagerte, analoge Interpretation der gesetz-
lichen Regelungen zu erfolgen, die in den elek-

tronischen Formularen in ELSTER umgesetzt 
werden. Um diesen Arbeitsschritt in den digita-
len Prozess eingliedern zu können und auch um 
Interpretationsfehler zu reduzieren, sollten die 
von der Verwaltung umzusetzenden Regelun-
gen bereits in mensch- und maschinenverständ-
licher Sprache durch das Gesetzgebungsverfah-
ren ausgeliefert werden. Durch diese Form der 
Präzisierung können Abweichungen von der 
vom Gesetzgeber intendierten Gesetzesanwen-
dung vermieden werden.

Der Umfang der erfassten Modelle und deren 
Auswirkungen im produktiven Code im Mein-
ElsterPortal lässt sich quantifizieren, indem die 
Summe der manuell programmierten Zeilen in 
Bezug zu den aus den Fachmodellen generier-

Abbildung 3: 
 Abhängigkeiten 
 zwischen Feldern der 
Körperschaftsteuer 
2018; Punkte bezeich-
nen Felder, Linien 
beschreiben fachliche 
Zusammenhänge wie 
beispielsweise Aus-
schlusskriterien, 
 Berechnungen oder 
Wertvergleiche.
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ten Codezeilen gesetzt wird: Abbildung 4 zeigt 
schematisch, dass im Mai 2020 etwas über eine 
halbe Millionen Zeilen manuell programmierter 
Code 18 Millionen Zeilen generiertem Code ge-
genüberstehen. 

2.6 Juristische Rahmenbedingungen für 
die Digitalisierung der Gesetzgebung und 
von Gesetzen

2.6.1 Digitalisierungsgrad im Steuerrecht

Wie in Abschnitt 1.1 bereits angesprochen, 
 könnte eine Erklärung für den bereits heute fort-
geschrittenen Automatisierungs- und Digitali-
sierungsgrad in den Prozessen der Finanz ver-
wal tung sicherlich der Umstand sein, dass 
Steuern grundsätzlich von einer Vielzahl von 
Steuerpflichtigen im Rahmen von sog. Massen-
verfahren erhoben werden und insbesondere 
die schiere Masse an papierbasierten Erklärun-
gen, die regelmäßig in den Finanzämtern ein-
gehen würde, nicht „händisch“ zu stemmen 
wäre. Zum anderen könnte aber gerade auch die 
Komplexität des Steuerrechts eine zwingende 
Automatisierung und Digitalisierung von Pro-
zessen  erfordern. So hat bereits der Steuer-
rechtswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Tipke in 
den 1970er Jahren die These aufgestellt, dass 
kein Steuerberater und kein Steuerbeamter im 
Finanzamt auch nur annähernd in der Lage sei, 
die ganze Sto"masse der Steuergesetze zu 
überblicken geschweige denn zu beherrschen 

8 Vgl. § 88 Abs. 5 AO.

9 Vgl. § 155 Abs. 4 AO.

(Tipke 1976). Betrachtet man vor diesem Hinter-
grund die aktuellen Entwicklungen auf OECD- 
und EU-Ebene im steuerlichen Bereich, gewinnt 
man den Eindruck, dass die Komplexität der 
Steuergesetze bis heute noch weiter zugenom-
men hat, denn insbesondere mit Fortschreiten 
der Globalisierung, steigt gleichermaßen der 
Regelungsbedarf im Bereich des (internationa-
len) Steuerrechts. Die bereits sehr weit fortge-
schrittene Digitalisierung der Steuer ist sicher-
lich auch auf das Verwaltungsabkommen 
KONSENS aus dem Jahr 2007 zurückzuführen, 
das  wichtige organisatorische Rahmenbedin-
gungen festgelegt hat. Die Verabschiedung des 
Gesetzes über die Koordinierung der Entwick-
lung und des Einsatzes neuer Software der 
Steuerverwaltung (KONSENS-G) im Jahr 2017 
und das Gesetz zur Verbesserung des Online-
zugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG), kom-
biniert mit grundsätzlichen Überlegungen der 
E$zienz, wird den Automatisierungs- und Digi-
talisierungsgrad in der Finanzverwaltung sicher-
lich weiter erhöhen. 

Die Anpassung und Einführung von bestimmten 
Regelungen in der AO, die der Verwaltung und 
den Steuerpflichtigen neue digitale und auto-
matisierte Möglichkeiten erö"nen, scheint damit 
ein richtiger Schritt. So kann insbesondere unter 
gewissen Voraussetzungen die Prüfung von 
Steuererklärungen8 sowie die Steuerfestset-
zung9 durch die Finanzverwaltung (ausschließ-
lich oder teilweise) automationsgestützt erfol-
gen. Der Steuerpflichtige hat hingegen die 

Abbildung 4:  
ELSTER Code 
 Umfang (Lines of 
Code) im Mai 2020.
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Komponenten, d.h. sie enthalten nicht 
die Werkzeuge/Editoren.

 ElsterTransfer  Druck  ElsterCrossMailer  Funktionstext   Simulation   Portal  Rest  Est (inkl. VaSt) 2019  Kst (inkl. Mapper) 2019  Steuererleichterung COVID
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Möglichkeit seine Buchführung und erforderli-
che Aufzeichnungen auf Datenträgern vorzu-
nehmen10 oder kann bestimmte Unterlagen aus-
schließlich auf Datenträgern aufbewahren11.

Allerdings genügt es aus Sicht der Studienau-
toren nicht, wie bereits in Abschnitt 1.1 und 1.2 
angesprochen, dass das Gesetz lediglich die 
Möglichkeit des Einsatzes von digitalen Prozes-
sen erlaubt. Vielmehr sollte ein weiterer Schritt 
gegangen werden, mit dem sich die Ausgestal-
tungen von Gesetzen konkret an digitalen Mög-
lichkeiten ausrichten und entsprechende Rege-
lungen zur digitalen Ausgestaltung enthalten 
sollten. Als ein aktuelles Beispiel kann die 
 Gesetzesbegründung des Referentenentwurfs 
zum Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG)12, 
welches als Reaktion des Gesetzgebers auf die 
BVerfG-Entscheidung13 über die teilweise Ver-
fassungswidrigkeit der grundsteuerlichen Be-
wertung in seiner aktuellen Fassung zu sehen 
ist, herangezogen werden. In der Gesetzesbe-
gründung wird insbesondere als Ziel des Ge-
setzes genannt, eine weitgehend einheitliche 
automationsgestützte Erhebung und eine ver-
einfachte und ebenfalls automatisierte Bewer-
tung einzuführen sowie elektronisch vorhan-
dene Daten des Immobilienmarkts und der 
Geodateninfrastruktur zu nutzen.14 Trotz der ge-
nannten Zielsetzung fehlt es im Gesetz selbst 
– soweit ersichtlich – an konkreten Regelungen 
zur digitalen Umsetzung. So merkt der bekann-
te Verfassungs- und Steuerrechtler Gregor 
Kirchhof dazu an, dass ungeachtet einer digita-
len Umsetzbarkeit des grundsteuerlichen Be-
wertungsverfahrens, Fragen zur Digitalisierung 
nach den beizubringenden Daten nicht beant-
wortet seien.15 Eine Konkretisierung der digita-
len Umsetzung des Bundesmodells hätte ggf. 
dazu geführt, dass ein einfacheres Bewertungs-
verfahren im Bundesmodell etabliert worden 
wäre und möglicherweise weniger Länder An-

10 Vgl. § 146 Abs. 5 AO.

11 Vgl. § 147 Abs. 2 AO.

12 Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts vom 26.11.2019, BGBl. I 2019, 1794.

13 BVerfG vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14, 1 BvR 889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14, BverfGE 148, 147.

14 Vgl. Referentenentwurf des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts, S. 86, 89, 90, 91, 92.

15 Vgl. Kirchhof, Die Reform der Grundsteuer und das Maß des Grundgesetzes, Vorläufige Ergebnisse eines Gutachtens 
im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses e. V., III. Das „wertabhängige Mietmodell“ verletzt das Grundgesetz, 
7. Verfassungsverstoß im Vollzug, Verwaltungslasten, Digitalisierung, URL: https://zia-deutschland.de/wp-content/ 
uploads/2021/05/G._Kirchhof__Gutachten_ZIA__10.1.20191.pdf, abgerufen am: 1.2.2021.

strengungen anstellen würden, abweichende 
Regelungen zum Bundesmodell auf Grundlage 
von Art. 72 Abs. 3 Nr. 7 GG zu tre"en. Eine Aus-
arbeitung eines präzisen Modells unter Einsatz 
einer präzise definierten DSL im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens, wie dies in Abschnitt 
2.6.2.6 dargestellt ist, hätte ggf. ebenfalls Ein-
fluss auf das Ergebnis der Reform der Grund-
steuer gehabt.

Es ist allerdings anzumerken, dass insbeson dere 
beim Bewertungsgesetz, welches durch das 
GrStRefG angepasst worden ist, ein solches 
 Modell (auch nachträglich) einfach einzuführen 
wäre, da das Gesetz zumindest für die Bewer-
tung von Grundstücken bereits heute schon ge-
naue Anweisungen für die Berechnung der 
Grundsteuerwerte gibt. Vor Erstellung des Mo-
dells sollte allerdings Einigung über eine zuge-
hörige, präzise definierte, allgemein akzeptierte 
Modellierungssprache erfolgen. 

2.6.2 Das Gesetzgebungsverfahren

2.6.2.1. Ausarbeitung von Modellen im 
 Gesetzgebungsverfahren

Neben der Untersuchung nach konkreten tech-
nischen Anforderungen an Modelle ist die Er-
läuterung der Möglichkeiten der (initialen) Aus-
arbeitung von Modellen im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens nicht minder wichtig. 
Schließlich ist – zumindest für einen gewissen 
Übergangszeitraum – davon auszugehen, dass 
als Vorarbeit für Modelle weiterhin ein aus Sicht 
der IT informeller juristischer Gesetzestext als 
Vorlage ausgearbeitet werden wird. Je früher im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die je-
weiligen Modelle erarbeitet werden, desto we-
niger Übereinstimmungsprobleme sollten zwi-
schen dem informell juristischen Text und den 
Modellen zu erwarten sein. Auch wenn eine 
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 entsprechende Anwendung von Modellen auf 
Landesebene und in Kommunen nicht ausge-
schlossen wird, wird im Folgenden der Fokus 
auf die Gesetzgebung auf Bundesebene gelegt 
und in den Abschnitten 2.6.2.2 bis 2.6.2.5 zu-
nächst der entsprechende Prozess des Gesetz-
gebungsverfahrens auf Basis der einschlägigen 
Regelungen im GG, der GOBT, GOBR, GOBReg 
sowie GGO wiedergegeben, um in Abschnitt 
2.6.2.6 Handlungsempfehlungen für die Erstel-
lung der DSL-Vorlage im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens ableiten zu können. 

2.6.2.2. Gesetzesvorlage

Eine Gesetzesvorlage16 kann durch die Bundes-
regierung, den Bundesrat oder aus der Mitte des 
Bundestages initiiert werden.17 Die meisten Ge-
setzesvorlagen werden durch die Bundesregie-
rung durch Einbringung beim Deutschen Bun-
destag initiiert (Gröpl 2017). Dies ist überwiegend 
bei Steuergesetzesvorlagen der Fall, bei denen 
dem Bund die sog. konkurrierende Gesetzge-
bung zusteht und diese Gesetzesvorlagen der 
Zustimmung des Bundesrats bedürfen, wenn 
von der Gesetzesvorlage Steuern betro"en sind, 
deren Aufkommen den Ländern oder den Ge-
meinden ganz oder zum Teil zufließen.18 Aus 
Sicht des Bundesrats handelt es sich um sog. 
Zustimmungsgesetze (s.u.). Im Folgenden be-
schränken sich die Ausführungen auf Zustim-
mungsgesetze, bei denen dem Bund die kon-
kurrierende Gesetzgebung zusteht.

16 Gesetzesvorlagen werden als Drucksache verö"entlicht.

17 Vgl. Art. 76 Abs. 1 GG.

18 Vgl. Art. 105 Abs. 2, 3 GG.

19 Vgl. BMF, URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Gesetze 
_Gesetzgebungsvorhaben.html, abgerufen am: 4.1.2021.

20 Gem. § 76 Absatz 2 GOBT muss ein Gesetzesentwurf eine Begründung enthalten.

21 Vgl. § 47 Abs. 1, 3 GGO.

22 Vgl. § 47 Abs. 5 GGO.

23 Die Bundesregierung, welche auch als (Bundes-)Kabinett bezeichnet wird, besteht aus den Bundesministerinnen und 
-ministern und der Bundeskanzlerin bzw. dem Bundeskanzler.

24 Vgl. § 51 Nr. 4 GGO.

25 Bei der Steuergesetzgebung ist dies oftmals die Finanzministerin/der Finanzminister und ggf. die Wirtschaftsministerin/
der Wirtschaftsminister.

26 Vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags, Beteiligung von Verbänden an der Vorbereitung von 
Gesetzes vorlagen der Bundesregierung, WD 3 – 3000 – 030/15, URL: https://www.bundestag.de/resource/
blob/405282/1eea81a3a2736258e123a8359ac84fa3/wd-3-030-15-pdf-data.pdf, abgerufen am: 1.2.2021 mit Verweis auf 
Maaßen,  Gesetzesinitiativen der Bundesregierung, in: Kluth/Krings (Hrsg.), Gesetzgebung (2014), § 8 Rn. 66.

27 Vgl. § 15 Abs. 1 BSt. a) GOBReg i.V.m. § 24 Abs. 2 Satz 1 GOBReg.

In der Praxis erarbeitet die Bundesregierung 
einen Gesetzesentwurf nicht selbst, vielmehr 
wird dieser im Regelfall durch die Bundesminis-
terien und dort insbesondere auf Referatsebene 
erarbeitet.19 Ein solcher Entwurf beinhaltet neue 
gesetzliche Regelungen und/oder Änderungen 
bestehender gesetzlicher Regelungen mit einer 
entsprechenden Begründung (Gesetzesbegrün-
dung)20. Nach Fertigstellung des Referenten-
entwurfs erfolgt dessen Weiterleitung – mit der 
Einladung eine fristgerechte Stellungnahme ab-
zugeben – an Zentral- und Gesamtverbände so-
wie an Fachkreise, die auf Bundesebene beste-
hen, wenn deren Belange berührt sind.21 Ggf. 
kann eine mündliche Anhörung erfolgen.22

In einem nächsten Schritt wird der Referenten-
entwurf der Bundesregierung zum Beschluss 
vorgelegt, in dessen Anschreiben zur Kabinetts-
vorlage23 abweichende Meinungen der oben ge-
nannten Zentral- und Gesamtverbände sowie 
Fachkreise, die auf Bundesebene bestehen, an-
zugeben sind.24 Dadurch wird dem federführen-
den Ressort der Bundesregierung25 die Gele-
genheit gegeben, die Interessen der Betro"enen 
zu berücksichtigen sowie mögliche Fehler im 
Gesetzentwurf oder unzutre"ende Sachver-
haltsannahmen möglichst frühzeitig zu korri-
gieren.26 Über den Referentenentwurf wird ein 
sog. Kabinettsbeschluss gefasst.27 Bei Zustan-
dekommen eines Kabinettsbeschlusses über die 
Einbringung des Gesetzesentwurfs wird das 
 Gesetzesvorhaben zu einem förmlichen Regie-
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rungsentwurf, sodass von nun an nicht mehr 
vom Referentenentwurf, sondern vom Regie-
rungsentwurf eines Gesetzes gesprochen wird. 
Der Regierungsentwurf wird sodann dem Bun-
desrat zugeleitet, um diesem innerhalb von 
sechs Wochen die Möglichkeit der Stellung-
nahme zum Regierungsentwurf zu geben.28

Ein Gesetzesentwurf kann alternativ auch durch 
Mehrheitsbeschluss durch den Bundesrat erfol-
gen.29 Der Bundesrat hat diesen innerhalb von 
sechs Wochen durch die Bundesregierung an 
den Bundestag zuzuleiten.30 Die Bundesregie-
rung soll zum Entwurf Stellung nehmen.31

Das Grundgesetz enthält keine speziellen Rege-
lungen zur Einbringung eines Gesetzesentwurfs 
durch die Mitte des Bundestages.

2.6.2.3. Beratung und Gesetzesbeschluss im 
Bundestag

Gesetze werden im Bundestag beschlossen32 
und zwar grundsätzlich nachdem drei Bera-
tungen (Lesungen) über den Gesetzesentwurf 
vorangegangen sind.33

Nach der ersten Beratung wird der Gesetzes-
entwurf zur genaueren Prüfung und Bearbei-
tung an den zuständigen Ausschuss weiter-
geleitet.34 Bei steuerlichen Gesetzesvorhaben 
ist  dabei grundsätzlich der Finanzausschuss 
(7. Ausschuss) zuständig, der sich aus Bundes-
tagspolitikern mit Expertise im Bereich Finan-

28 Vgl. Art. 76 Absatz 2 Satz 1, 2 GG.

29 Vgl. Art. 52 Abs. 3 Satz 1 GG.

30 Vgl. Art. 76 Abs. 3 Satz 1 GG.

31 Vgl. Art. 76 Abs. 3 Satz 2 GG.

32 Vgl. Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG.

33 Vgl. § 78 Abs. 1 Satz 1 GOBT.

34 Vgl. § 80 Abs. 1 Satz 1 GOBT.

35 Bericht und Beschlussempfehlung werden als Bundestags-Drucksache verö"entlicht.

36 Vgl. § 81 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 GOBT.

37 Vgl. § 81 Abs. 2 Satz 2 GOBT.

38 Vgl. § 82 Abs. 1, 2 GOBT.

39 Vgl. § 85 Abs. 1 GOBT.

40 Vgl. § 86 GOBT.

41 Vgl. Art. 77 Abs. 1 Satz 2 GG.

42 Vgl. § 39 Abs. 1 GOBR.

zen zusammensetzt. Im Rahmen der Detail-
beratung im Ausschuss können (externe) 
Experten im Rahmen von meist ö"entlichen An-
hörungen eingeladen und angehört werden. Der 
Ausschuss schließt seine Arbeit mit einem 
schriftlichen Bericht und einer Beschlussemp-
fehlung35 zur Abstimmung im Bundestag ab, 
welche dem Plenum zur zweiten Beratung vor-
gelegt werden.

In der zweiten Beratung kommt es zur Ausspra-
che über den Entwurf, den Bericht des Aus-
schusses und dessen Änderungsvorschläge.36 
Dann wird über jede Einzelbestimmung abge-
stimmt.37 Jeder Abgeordnete kann grundsätz-
lich Änderungsanträge stellen.38 Darauf folgt die 
dritte Beratung, in der unter gewissen Voraus-
setzungen ausschließlich Änderungsanträge zu 
denjenigen Bestimmungen gestellt werden kön-
nen, zu denen in zweiter Beratung Änderungen 
beschlossen wurden.39 Grundsätzlich wird nach 
der dritten Beratung über den Gesetzentwurf 
abgestimmt (Schlussabstimmung).40

2.6.2.4. Beratung und Zustimmungsentschei-
dung im Bundesrat

Nachdem das Gesetz im Bundestag beschlos-
sen wurde, leitet der Bundestagspräsident den 
sog. Gesetzesbeschluss an den Bundesrat wei-
ter.41 Analog wie im Bundestag gibt es auch im 
Bundesrat Fachausschüsse, welche die Be-
schlussfassung des Bundesrats vorbereiten.42 
Bei steuerlichen Gesetzesvorhaben ist dabei 
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grundsätzlich der Finanzausschuss zuständig.43 
Über die Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses stimmt das Plenum des Bundesrats ab.44 

Bei Zustimmungsgesetzen ist nach dem Grund-
gesetz die Zustimmung des Bundesrats nötig.45 
Stimmt der Bundesrat nicht zu, kann das Gesetz 
ggf. im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens 
und erneuter Beratungen verabschiedet wer-
den. 

Bei Zustimmung des Bundesrats kommt das vom 
Bundestag beschlossene Gesetz zustande.46

2.6.2.5. Abschlussverfahren

Nach der Verabschiedung eines Gesetzes durch 
Bundestag und Bundesrat wird es üblicherwei-
se dem zuständigen Bundesministerium bzw. 
den zuständigen Bundesministerien und im An-
schluss der Bundeskanzlerin/dem Bundeskanz-
ler zugeleitet, sodass von beiden Seiten eine 
Gegenzeichnung des Gesetzes erfolgt.47 

Abschließend erhält der Bundespräsident das 
Gesetz, um zu prüfen, ob es verfassungskon-
form ist bzw. verfassungskonform zustande 
 gekommen ist sowie zur Unterzeichnung und 
Ausfertigung. Wenn keine Bedenken bestehen, 
unterzeichnet der Bundespräsident das Gesetz, 
sodass abschließend das ausgefertigte Gesetz 
im Bundesgesetzblatt verkündet wird.48 Die Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt wird in der 
 Praxis durch das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz (BMJV) übernom-
men. Damit kann es am im Gesetz festgelegten 
Stichtag bzw. bei Fehlen einer Regelung zum in 
Kraft treten, am 14. Tag nach der Ausgabe des 
Bundesgesetzblatts in Kraft treten.49

43 Vgl. Art. 52 Abs. 4 GG.

44 Vgl. Art. 77 Abs. 2a GG.

45 Vgl. Art. 105 Abs. 3 GG.

46 Vgl. Art. 78 GG.

47 Vgl. Art. 58 Satz 1 GG.

48 Vgl. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG.

49 Vgl. Art. 82 Abs. 2 GG.

2.6.2.6. Handlungsempfehlungen für die 
 Erstellung von Modellen im Rahmen des 
 Gesetzgebungsverfahrens

Der erläuterte Prozess des Gesetzgebungsver-
fahrens bietet an verschiedenen Stellen die 
Möglichkeit entsprechende Modelle zu erarbei-
ten. Es sollte dabei grundsätzlich bedacht wer-
den, dass insbesondere die Politikerinnen und 
Politiker im Bundestag und Bundesrat in der 
Mehrheit keinen IT-technischen Hintergrund 
 haben. Um präzise Modelle mit eindeutigen 
 Bedeutungen zu erhalten, muss in einem voran-
gehenden Schritt durch interdisziplinäre Ex-
pertenteams die entsprechende DSL zur For-
mulierung der Modelle der Gesetze erarbeitet 
und umgesetzt werden.

Bei Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
sollte es daher weiterhin möglich sein, dass die 
Regierungsmitglieder den Anstoß für die Erstel-
lung eines Referentenentwurfs im Rahmen eines 
informellen Textes ausarbeiten und sich zu-
nächst nicht zwingend einer DSL bedienen müs-
sen. Da der entsprechende Referentenentwurf 
im zuständigen Ministerium ausgearbeitet wird, 
scheint es sinnvoll, dass auf Referatsebene 
 Juristen zusammen mit IT-Experten die Erstel-
lung des Referentenentwurf-Modells ausarbei-
ten. Bei Erstellung der Modelle in diesem frühen 
Stadium kann gewährleistet werden, dass über 
Inhalt und digitale Umsetzung des Gesetzes in 
einem Schritt nachgedacht wird und es im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens zu keiner 
Abweichung der Modelle von einem vorgelagert 
erstellten reinen juristischen Gesetzestext kom-
men kann. Zudem können an dieser Stelle des 
Gesetzgebungsverfahrens bereits auch Au"as-
sungen von Zentral- und Gesamtverbänden so-
wie von Fachkreisen, die sich mit Fragen der 
Digitalisierung beschäftigen, konkret zum Refe-
rentenentwurf-Modell eingeholt werden. In der 
Gesetzesbegründung des Referentenentwurfs 
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könnte die Ausgestaltung der Modelle in infor-
meller Textform erfolgen.

Bei Gesetzesinitiativen durch den Bundesrat 
oder durch die Mitte des Bundestags besteht 
hingegen nicht die Möglichkeit Bundesministe-
rien in den Entwurf der Modelle einzubinden. 
Insbesondere aus diesem Grund sollte daher in 
den zuständigen Ausschüssen (für steuerliche 
Fragen üblicherweise der Finanzausschuss) in 
Bundestag und Bundesrat, welche regelmäßig 
auch externe Experten anhören, Expertise im 
Bereich IT aufgebaut werden, um ein Referen-
tenentwurf-Modell gegenprüfen zu können.

Am Prozess des Gesetzesbeschlusses im Bun-
destag und der Zustimmungsentscheidung im 
Bundesrat dürfte sich durch Einsatz von Model-
len anstatt eines rein juristischen Gesetzestextes 
wenig ändern, da Gesetzestexte ungeachtet 
einer juristischen Form oder DSL i.d.R. ohnehin 
recht komplex sind und die einzelne Politikerin 
bzw. der einzelne Politiker auf die Au"assung 
der Ausschüsse in Bundestag- und Bundesrat 
und Unterstützung ihrer bzw. seiner wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, Referenten und Büro-
leiter angewiesen ist. So erscheint es sicher 
 sinnvoll, dass zusätzlich eine gewisse Modellie-
rungs-Expertise im Mitarbeiterkreis eines jeden 
Abgeordneten aufgebaut werden sollte.

2.6.3 Die juristische Gesetzesauslegung als 
Basis für eine DSL

Nachdem in Abschnitt 2.6.2.6 der (initiale) Ein-
satzort von Modellen erläutert wurde, wird in 
Abschnitt 2.6.3 dargelegt, dass die Modelle auch 
Ergebnis einer juristischen Gesetzesauslegung 
sein müssen, um den Zweck eines leicht digital 
umzusetzenden Gesetzes erfüllen zu können.

Im Gegensatz zu im anglo-amerikanischen 
Raum präsenten Rechtsordnungen des Fall-
rechts (eng. Case Law), die richterliche Ent-
scheidungen zu konkreten Rechtsfällen beinhal-
ten, daher sehr ausführlich gehalten sind, einen 
hohen Umfang besitzen, was teilweise zu Wie-
derholungen im Gesetz führt und eher anfällig 
für Inkonsistenzen im Gesetz ist, ist im euro-
päischen Raum, so auch in Deutschland, die 
Rechtsordnung durch Kodex-Gesetze (eng. 
Code Law) üblich. Das Code Law zeichnet sich 
zumindest in der Theorie durch mehr oder we-
niger abstrakt gehaltene kurze Formulierungen, 

Generalregelungen und eine hohe Übersicht-
lichkeit aus, was allerdings einer stärkeren Aus-
legung bedarf und die Problematik von ungere-
gelten Sachverhalten mit sich bringt.

Die Struktur des Code Laws ist sicherlich näher 
an einer IT-Sprache als die des Fallrechts (siehe 
auch Abschnitt 2.2 und 2.3). Um zu gewährleis-
ten, dass ein Modell die rechtssichere digitale 
Umsetzung des Gesetzeswillens beinhaltet, 
müssen bei der Erstellung eines Modells, das auf 
Basis eines Entwurfs in Form eines juristischen 
Textes entstehen soll, sämtliche Methoden der 
juristischen Gesetzesauslegung berücksichtigt 
werden. Dazu zählt die Auslegung nach dem 
Wortlaut (grammatische Auslegung), nach der 
Systematik im Gesetz (Kontext zu anderen 
 Normen), nach der Gesetzeshistorie (Beach-
tung von ähnlichen Vorgängerregelungen) und 
nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes (teleo-
logische Auslegung). In der juristischen Praxis 
kann die Anwendung dieser verschiedenen 
 Methoden jedoch insbesondere bei komplexen 
Regelungen zu abweichenden bis sich gar 
wider sprechenden Ergebnissen und damit zu 
Unsicherheiten führen. Zur Annäherung von ju-
ristischen (Entwurfs)Texten und Modellen siehe 
Abschnitt 3.1.2.

In Abgrenzung zu diesem Vorschlag scheint 
aufgrund der Auslegungsproblematik eines 
 juristischen Textes die rechtssichere digitale 
Umsetzung eines Gesetzes durch die Verwal-
tung, wie es heute der Fall ist, fast unmöglich. 
Dies liegt oftmals auch daran, dass Gesetze aus 
politischen Gründen beabsichtigt unpräzise for-
muliert sind. Das Plädoyer für die Forderung 
nach Vorgabe von konkreten, verbindlichen 
 Regelungen zur digitalen Gesetzesumsetzung 
mittels DSLs bereits im Rahmen der Gesetz-
gebungsverfahren, sodass die Verwaltung in 
höchstmöglichem Maße rechtssicher agieren 
und Auslegungsfragen begegnen kann, wird 
durch dieses Argument nochmals verstärkt. 

Auch wenn die Umsetzung einer solchen For-
derung sicherlich außergerichtliche und vor 
 (Finanz-)Gerichten geführten Rechtsbehelfs-
verfahren zur Gesetzesauslegung reduzieren 
würde, so verhindert die Nutzung von DSLs 
nicht, dass an sich verfassungs- oder europa-
rechtswidrige Gesetzesnormen in Modellen de-
finiert werden könnten.
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2.6.4 Vom Kodex-Gesetz zur DSL und 
Modellen

Wie bereits in Abschnitt 2.6.3 angedeutet, ist 
der Aufbau eines informellen, juristischen Textes 
des Code Laws und der eines Programmcodes 
oftmals relativ ähnlich. 

So finden sich zu Beginn eines Gesetzes oftmals 
bloße Definitionen, die dazu dienen, Wieder-
holungen von häufig gebrauchten Erklärungen 
mittels Verweis auf diese vorstehenden Defini-
tionen zu vermeiden und den Gesetzesumfang 
somit zu verringern. Definitionsbestimmungen 
können auch gesetzesübergreifend gelten, so 
definiert § 3 Abs. 1 AO den Begri" „Steuern“, 
sodass dieser nicht in jedem Einzelsteuergesetz 
einzeln erläutert werden muss. Die AO selbst 
bedient sich wiederum für die Berechnung von 
Fristen und für die Bestimmung von Terminen 
ausgewählten Regelungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB), indem die §§ 187 bis 193 BGB 
entsprechend anzuwenden sind, soweit keine 
abweichende Regelung in der AO einschlägig 
ist.50 So werden die Regelungen zu steuerlichen 
Fristen und Terminen in der AO möglichst knapp 
gehalten und müssen nicht in jedem Einzelsteu-
ergesetz aufgeführt werden. Die AO bildet so-
mit eine Teilkodifikation, d.h. ein Mantelgesetz 
des allgemeinen Steuerrechts, in der im ersten 
Teil insbesondere Grundbegri"e des Steuer-
rechts, im zweiten Teil das Steuerschuldrecht, in 
§§ 16". AO und im dritten bis siebten Teil das 
Steuerverfahren und abschließend im achten 
Teil das Steuerstraf- und Steuerordnungswidrig-
keitenrecht geregelt sind.51 Auch wenn die 
 Bezeichnung als Steuergrundgesetz juristisch 
nicht korrekt erscheint, da sich die Grundnor-
men der Steuerrechtsordnung aus dem Grund-
gesetz ergeben52, gelten die Regelungen der 
AO für eine Vielzahl von Steuergesetzen53. 

Die genannten Regelungen der AO gelten bei-
spielsweise für das Besteuerungsverfahren für 

50 Vgl. § 108 Abs. 1 AO.

51 Vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Auflage, § 2, Rn. 10.

52 Vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Auflage, § 2, Rn. 12.

53 Vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Auflage, § 2, Rn. 13. 

54 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 AO.

55 Vgl. insbesondere § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG und § 26 Abs. 1 KStG.

die Körperschaftsteuer.54 Durch „Vorziehen“ von 
allgemeinen Regelungen in die AO und Verweis 
auf Regelungen des Einkommensteuergeset-
zes55, kann der Umfang des Körperschaftsteuer-
gesetz (KStG) vergleichsweise gering gehalten 
werden, sodass sich der Inhalt des Gesetzes 
selbst im Wesentlichen auf die Steuerpflicht, er-
gänzende Regelungen zur Einkommensermitt-
lung und Spezialvorschriften beschränken kann. 
Ungeachtet des Umfangs handelt es sich den-
noch um ein äußerst komplexes Gesetz.

Die häufigsten juristischen Normen erläutern je-
doch einen (abstrakten) Tatbestand und eine 
damit verbundene Rechtsfolge, welche in einer 
Wenn-Dann-Beziehung, die man auch aus der 
Programmiersprache kennt, zueinanderstehen. 
Eine solches Schema enthält beispielsweise § 8 
Abs. 2 KStG: Sofern der Tatbestand der unbe-
schränkten Steuerpflicht i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 
KStG erfüllt ist, soll die Rechtsfolge eintreten 
bzw. gelten, dass alle Einkünfte als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb zu behandeln sind. Dabei tri"t 
§ 8 Abs. 2 KStG selbst keine Aussage darüber, 
unter welchen Tatbestandsvoraussetzungen die 
unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt, sondern 
verweist insoweit wörtlich auf § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 
KStG, sodass bei Vorliegen der dort aufgeführ-
ten Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen mit Geschäftsleitung 
oder Sitz im Inland (Tatbestand) die unbe-
schränkte Steuerpflicht (Rechtsfolge) eintritt.

Eine solche Verknüpfung ist in deutschen 
 (Steuer-)Gesetzen häufig zu finden, sodass mit 
Fortschreiten der Paragraphennummerierung 
eine immer komplexere Aneinanderreihung von 
Wenn-Dann-Beziehungen vorliegen kann.

In der juristischen und steuerlichen Praxis ist 
eine wichtige Aufgabe einen konkret vorliegen-
den Lebenssachverhalt zu würdigen und ihn 
einem im Gesetz aufgeführten abstrakten Tat-
bestand zuzuordnen und die entsprechenden 
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Rechtsfolgen zu bestimmen bzw. darzulegen, 
ob ein Tatbestand gerade nicht erfüllt ist, mit 
der Folge, dass eine gewisse Rechtsfolge eben 
nicht eintritt. Modelle müssen diese Eigenschaft 
aus juristischer Sicht ebenfalls erfüllen können.

2.6.5 Verhältnis von juristischen 
Gesetzestexten zu DSLs bzw. Modellen

Unter der Bedingung, dass der juristische, in-
formelle Gesetzestext und die Modelle (welche 
durch die DSLs definiert sind) sowie die Ausle-
gung des Gesetzestextes und die Interpretation 
der Modelle zueinander konsistent sind, wird 
eine juristische Auslegung des Gesetzestextes 
oder der Modelle e"ektiv zum selben Ergebnis 
führen. Soweit der Gesetzestext aus den Model-
len generiert wird und eine entsprechende Kon-
sistenz sichergestellt ist, sollten daher Überle-
gungen nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden, die eine Verabschiedung von Modellen 
und nicht mehr von juristischen Gesetzestexten 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens vor-
sehen. Hierbei sind jedoch insbesondere vorab 
verfassungsrechtliche Fragen zu beantworten. 
So ist zu klären, ob eine Verabschiedung von 

56 Soweit ersichtlich existieren keine unmittelbaren gesetzlichen Regelungen, die eine zwingende Verabschiedung von 
 Gesetzen in deutscher, informeller Sprache vorschreiben. Da Gesetze jedoch insbesondere für die Bürger – zumindest 
in der Theorie – verständlich sein müssen und die Amtssprache in Deutschland deutsch ist (vgl. § 23 Abs. 1 VwVfG), 
scheint die Verabschiedung in deutscher, informeller Sprache aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten.

Gesetzen in nicht natürlicher deutscher Sprache 
grundsätzlich möglich erscheint.56 Diese Frage 
vermögen wir im Rahmen dieser Studie nicht zu 
beantworten.

Ggf. könnten für einen Übergangszeitraum 
(auch aus Akzeptanzgründen) die aus den Mo-
dellen generierten Gesetzestexte (und nicht die 
Modelle selbst) verabschiedet werden. Selbst 
bei Vorliegen der oben beschriebenen Konsis-
tenz zwischen Gesetzestext und Modellen und 
bei verfassungsrechtlicher Unbedenklichkeit 
bei der Verabschiedung von Modellen, sollten 
ergänzend folgende Voraussetzungen für die 
Verabschiedung von Modellen erfüllt sein:

(a) Die Nutzung von DSLs wird von allen rele-
vanten Nutzergruppen akzeptiert.

(b) Es haben sich bezüglich der Nutzung der 
DSLs Expertisen in allen relevanten Nutzer-
gruppen herausgebildet.

(c) Es hat sich herausgestellt, dass die Modelle 
und deren Auswertungen ihren Zweck erfüllen 
und damit die betro"enen Prozesse verbessern.

3. ERGEBNISSE: LÖSUNGSANSÄTZE 
FÜR STEUERGESETZE UND 
DISKUSSION MÖGLICHER 
VARIANTEN 

Im Folgenden diskutieren wir mögliche Lö-
sungsvarianten für die Darstellung von Geset-
zen durch strukturierte, Mensch- und Maschi-
nen-verständliche Sprachen sowie eine DSL zur 

Abbildung von gesetzlichen Steuerberechnun-
gen und Validierung, eine DSL zur Modellierung 
von gesetzlichen Fristen und das Zusammen-
spiel der unterschiedlichen DSLs. 
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3.1 Mögliche Lösungsvarianten 

Für die digitale Umsetzung eines Gesetzes sind 
mehrere Varianten möglich abhängig davon (a) 
welchen Zusammenhang es zwischen den na-
türlich sprachlichen Gesetzen und Modellen 
gibt, (b) zu welchem Zeitpunkt die Modelle er-
stellt werden sollen und (c) welche Personen die 
DSL nutzen sollen.

3.1.1 Charakteristik von Gesetzestexten

Die juristische Fachsprache und Verwaltungs-
sprache ist geprägt von langen Sätzen, nomi-
nalen Umschreibungen, der Personifizierung 
 unbelebter Gegenstände oder Sachverhalte, 
Komplexität in der Darstellungsweise durch 
 Derivationen und formelhafte Wendungen 
(Hansen-Schirra, S., Neumann, S. 2004). Be-
trachtet man die Formulierungen in unter-
schiedlichen Arten von Gesetzen, so existieren 
hier unterschiedliche Domänen-spezifische Ter-
mini, und es gibt Unterschiede in der generellen 
Struktur der Texte, bspw. existieren einerseits 
berechnungslastige Steuergesetze andererseits 
prozesslastige Verfahrensbeschreibungen. 

Gesetze setzen sich sprachlich aus unterschied-
lichen Komponenten zusammen, wie Domänen-
spezifischen Begri!en (z.B. Fristen mit tempo-

ralen Aspekten, Bescheide oder Rechnungen), 
in Text ausgedrückte Berechnungsvorschriften, 
logische Konstrukte wie z.B. Wenn-Dann- 
Bezieh ungen (siehe auch (Kar et. al 2019)), 
 Vorgänge im Sinne von Prozessen und Prozess-
schritten und Referenzen auf andere Kompo-
nenten oder Begri"e. Zudem gibt es Charakte-
ristika hinsichtlich des Aufbaus von Gesetzes- 
texten in Paragraphen, Absätze, Nummern und 
Sätzen (siehe Abb.  5). Der Vollständigkeit hal-
ber sei angemerkt, dass fehlende oder unspezi-
fische Tatbestands merkmale im Gesetz in der 
Praxis regelmäßig die Konkretisierung durch 
Gerichte bedürfen.

Versucht man nun diese natürliche Sprache in 
formaler Sprache (Modellen) abzubilden (siehe 
Abb. 5), so muss man diese unterschiedlichen 
Charakteristiken darstellen können. Diese hete-
rogenen Eigenschaften (z.B. Abbildung von Dy-
namik und Struktur) lassen sich durch Modelle 
durch unterschiedliche DSLs abbilden, die für 
die jeweiligen Eigenschaften gestaltet werden. 
Durch Kompositionsmethoden können diese 
unterschiedlichen Modelle dann jedoch gemein-
sam dazu herangezogen werden, um die ent-
sprechenden IT-Systeme zu generieren. Diese 
Designentscheidungen wie die DSLs gestalten 
sein müssen, werden jedoch nicht nur durch die 
Charakteristik des Gesetzes beeinflusst: wie, wer 

Abbildung 5: 
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und wann diese Modelle erstellt bzw. erzeugt 
werden, hat ebenso einen starken Einfluss auf 
die Definition der DSL. 

3.1.2 Der Zusammenhang zwischen 
Gesetzestexten und Modellen

Abhängig davon, welchen Zusammenhang und 
welche Abhängigkeiten man zwischen Geset-
zestexten und IT-verarbeitbaren Modellen schaf-
fen will, sind vier unterschiedliche Varianten der 
Gestaltung möglich (siehe Abb. 6): Jeweils na-
türlichsprachliche Beschreibung und dann hän-
dische Übersetzung oder semi-automatische 
Transformation in Modelle bzw. Beschreibung in 
textuellen oder mathematischen Modellen und 
dann jeweils Generierung des Gesetzestexts in 
natürlicher Sprache.

(1) Gesetze werden natürlichsprachlich be-
schrieben und dann händisch in Modelle über-
setzt. Ein Vorteil besteht darin, dass die aktu-
ellen Gesetzesentwurfsprozesse nicht stark 
verändert werden müssen. Ein großer Nachteil 
bei diesem Verfahren ist jedoch, dass durch die 
händischen Überführungen Fehler auftreten 
können bzw. dass es weiterhin Interpretations-
spielräume geben kann, die vom Gesetzgeber 
nicht beabsichtigt wurden. Auch Ansätze, die 
den Text durch Annotationen verbessern wie 
z.B. (O", T., Kühn, H., Schuppan 2016) sind nach 
wie vor nicht vor Fehlern sicher. Dieser Ansatz 
wird daher in der vorliegenden Studie nicht wei-
ter betrachtet.

(2) Gesetze werden natürlichsprachlich be-
schrieben, und dann semi-automatisch in for-
male Sprache transformiert. Auch hier besteht 
der Vorteil, dass der Gesetzesentwurfsprozess 

nicht verändert werden muss, da für die IT not-
wendige Modelle aus den natürlichsprachlichen 
Texten generiert werden. Ein großer Nachteil 
besteht hierbei jedoch darin, dass diese Trans-
formation nicht voll automatisch durchgeführt 
werden kann. Durch manuelle Übersetzungs-
schritte können wiederum unbeabsichtigt Fehler 
auftreten. Dieser Prozess kann dadurch  verbessert 
werden, wenn in Gesetzestexten semi-struktu-
rierte natürliche Sprache verwendet werden 
würde, d.h. nicht die volle Mächtigkeit der deut-
schen Sprache, mit ihrer Ambiguität, starker 
Verschachtelung, Homonymen und Synonymen, 
ausgeschöpft und dadurch die natürlichsprach-
liche Verarbeitung (Natural Language Proces-
sing) vereinfacht werden würde. Dieser Ansatz 
kommt damit jedoch bereits der nächsten Va-
riante (3) sehr nahe, mit dem Unterschied, dass 
die juristische Fachsprache geändert werden 
müsste. Wir gehen davon aus, dass dieser An-
satz in der Praxis nicht gewünscht ist und gehen 
im weiteren Verlauf daher ebenfalls nicht näher 
auf diese Variante ein.

(3) Gesetze werden durch textuelle Modelle be-
schrieben, die dann in natürliche Sprache trans-
formiert werden. Dies bietet den Vorteil, dass die 
Modelle und der beschlossene Gesetzestext auf-
einander abgestimmt und konsistent sind. Durch 
Verwendung dieser Modelle für die Systemge-
nerierung kann sichergestellt werden, dass die 
Gesetzestexte mit den IT-Systemen überein-
stimmen. Voraussetzung für diese Variante sind 
jedoch notwendige Kenntnisse in der Formulie-
rung von Modellen, sodass Juristen von diesem 
Vorgehen zunächst überzeugt und entspre-
chend geschult werden müssten. Davon spricht 
auch (McKinsey & Company 2019, S. 19), wenn 
es darum geht Fähigkeiten aufzubauen und das 
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passende Team für solche Herausforderungen 
zu bilden. Durch die gemeinsame Entwicklung 
einer DSL durch Juristen, Verwaltungsexperten 
und IT-Fachleuten kann man jedoch eine Spra-
che entwickeln, die der natürlichen Sprache sehr 
nahekommt und dadurch besser einsetzbar ist. 
Im Folgenden wird dieser Ansatz in der vorlie-
genden Studie weiterverfolgt.

(4) Gesetze werden in mathematischen Model-
len beschrieben, die dann in natürliche Sprache 
transformiert werden. Ein Vorteil bestehen in 
dieser Variante darin, dass die Formulierungen 
für IT-Systeme am einfachsten zu interpretieren 
sind. Ein Nachteil liegt jedoch in der deutlich 
komplexeren Erstellung der Modelle, die weiter-
reichende Kenntnisse voraussetzt. Aus diesem 
Grund wird dieser Ansatz, auch wenn dieser für 
IT-Fachleute wohl die am besten verarbeitbare 
Variante darstellen würde, in der vorliegenden 
Studie nicht weiter behandelt.

3.1.3 Zeitpunkt der Erstellung der Modelle

Betrachtet man mögliche Zeitpunkte, wann Mo-
delle erstellt werden können, so gibt es auch 
hier unterschiedliche Varianten: a) Zu Beginn 
des Gesetzgebungsprozesses, b) mit Erstellung 
der textuellen Form des Gesetzes(entwurfs), c) 
direkt nach Beschluss des Gesetzes oder d) erst 
unmittelbar vor der Umsetzung in ein IT-System. 
Verwendet man DSLs,um Gesetze als Modelle 
zu formulieren, so startet der Prozess der Digi-
talisierung nach Variante a) oder zumindest 
nach Variante b). 

Wir empfehlen hier möglichst frühzeitig anzu-
setzen, d.h. die Modelle selbst bereits im Rah-
men des Gesetzgebungsprozesses (Variante a) 
oder Variante b)) zu erstellen und zu verwen-
den. So können diese ggf. gemeinsam mit der 
generierten natürlichsprachlichen Fassung der 
Gesetze beschlossen werden.

3.1.4 Prozessschritte und Nutzergruppen 

Gesetze entstehen im Zusammenspiel verschie-
dener Beteiligter und werden auf unterschied-
lichen Ebenen (Bund, Land, Kommune) erarbei-
tet, bearbeitet und beschlossen. Die praktische 
Anwendung der Gesetze in IT-Systemen betri"t 
wiederum unterschiedliche Ebenen der Verwal-
tung, die Bürgerinnen und Bürger sowie unter-
schiedliche andere Berufsgruppen wie z.B. 
Steuerberater. Verwendet man DSLs, so gibt es 
zwei voneinander weitgehend unabhängige 
Schritte: Die Erstellung und die Nutzung der 
DSLs.

Im Entwurfsprozess einer DSL (siehe Abb. 7), 
auch Language Engineering genannt, werden 
bestehende Gesetzestexte analysiert und als 
Beispiel herangezogen, um die Grammatik der 
DSL zu beschreiben. Die Grammatik beschreibt, 
welche sprachlichen Konstrukte in den Modellen 
verwendet werden können. Zudem können in 
diesem Schritt relevante Einschränkungen fest-
gelegt werden. Dieser Prozess kann wiederholt 
werden, wenn unterschiedliche DSLs notwendig 
werden: z.B. eine DSL zur Beschreibung von 
Konzepten oder eine weitere DSL zur Definition 
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von Prozessen. Diese DSLs können dann ver-
wendet werden, um Modelle zu erstellen. 

Die Personengruppe, die diese DSLs erstellt 
(siehe Gruppe 1 in Abb. 7), sollte sich aus IT-Ex-
perten, Verwaltungsexperten und Juristen zu-
sammensetzen, um hier sowohl die technische, 
juristische als auch die Anwender-Expertise ein-
bringen zu können. 

Grundsätzlich ist es möglich DSLs zu verändern 
bzw. zu erweitern, wenn festgestellt wird, dass 
die Modelle nicht alle intendierten Aspekte aus-
drücken können. Änderungen sollten jedoch 
nicht zu oft erfolgen, um bereits bestehende 
Modelle valide zu halten. Erweiterungen, die die 
alten Modelle nicht invalide machen, stellen je-
doch kein Problem dar und können so schritt-
weise auch bereits bestehende Modelle ver-
bessern.

Der Prozess der Entwicklung und Nutzung 
von Modellen (siehe Abb. 8) umfasst mehrere 
 Schritte: Die Entwicklung bzw. Anpassung von 
Modellen, die Generierung des Gesetzestextes 
(in natürlicher Sprache) aus den Modellen, nach 
der erfolgten Beschlussfassung des Gesetzes 
die Generierung von Code und Implementie-
rung notwendiger Schnittstellen zum bestehen-
den System, die Einbindung des Codes in die 
Anwendung sowie die Nutzung der Anwendung 

z.B. für die Umsetzung in der Verwaltung, also 
Prüfung, Berechnung, politische Nutzung für 
„Modellrechnungen“, Prognosen (z.B. Steuer-
prognosen) sowie durch die Bürgerinnen und 
Bürger selbst.

Durch die Menge an Gesetzen, die auf unter-
schiedlichen Ebenen erarbeitet und beschlossen 
werden, ergibt sich, dass der Erstellungsprozess 
der Modelle für diese Menge ausgelegt sein 
muss. Betrachtet man beispielsweise die Statis-
tik zur Gesetzgebung, so sind im Zeitraum 1990-
2017 jedes Jahr im Durchschnitt über 130 Geset-
zesvorhaben vom Bundestag verabschiedet 
worden (Deutscher Bundestag 2018), hinzu 
kommen noch die Gesetzesvorhaben von Län-
dern und Kommunen. Daraus ergibt sich aber 
auch, dass die Personengruppe, die diese DSLs 
verwendet, um Modelle zu erstellen (siehe 
 Gruppe 2 in Abb. 7 und 8), sich aus anderen 
Personen zusammensetzt als diejenigen, die die 
DSL erstellt hat, da sie auf die unterschiedlichen 
politischen bzw. verwaltungstechnischen Ebe-
nen verteilt sind. Es ist wichtig alle Nutzergrup-
pen in die Gesetzesvorbereitung einzubinden, 
da eine Zentralisierung nicht möglich erscheint. 
(McKinsey & Company 2019, S. 19) schlägt für 
solch eine Einbindung z.B. die Implementierung 
von Gesetzgebungslaboren vor. In ebendiesen 
könnten auch die genannten Modelle gemein-
schaftlich entwickelt werden. 

Abbildung 8:  
Prozess der Entwick-
lung und Nutzung 
von Modellen.
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Die Personengruppen, die den generierten Code 
in bestehende Anwendungen integrieren und 
bei Bedarf händisch erweitern müssen (siehe 
Gruppe 3 in Abb. 8) sind IT-Fachleute. Auch die-
se können dezentral von unterschiedlichen Ver-
waltungseinheiten bzw. von externen Unterneh-
men aus agieren. Die Nutzerinnen und Nutzer 
der Anwendungen (siehe Gruppe 4 in Abb. 8) 
können unterschiedlichen Bereichen und Be-
rufsgruppen angehören: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Verwaltung, Bürgerinnen und 
Bürger oder Berufsgruppen wie z.B. Steuerbe-
rater. 

3.1.5 Tooling und Interpretation

Jede DSL benötigt entsprechendes Tooling und 
Werkzeuge, um die Modelle sowohl bearbeiten 
als auch weiter verarbeiten zu können (France 
und Rumpe 2007), wie z.B. für die Analyse der 
Korrektheit der Modelle, Generatoren um Code 
zu erzeugen oder Tools um  Simulationen durch-
führen zu können. Durch die Verwendung von 
Frameworks (eng. Language Workbenches) für 
die Entwicklung von  Domänen-spezifischen 
Sprachen wie z.B. MontiCore, GEMOC Studio, 
Xtext oder anderen Frameworks sind damit ver-
bundene Anwendungen einfacher zu realisieren. 

Wie bereits zuvor beschrieben, können die Mo-
delle verwendet werden, um z.B. Software-Code 
für Anwendungen zu generieren, Simulationen 
durchzuführen oder um zur Laufzeit einer An-
wendung den Prozess zu steuern. Beispielswei-
se kann man fachliche Prozesse beschreiben, 
die ablaufen müssen um eine Steuer zu berech-
nen und definieren, wann Benutzerinteraktion 
seitens der Verwaltung notwendig ist. Es kann 
aber auch festgelegt werden, dass beispielswei-
se zu bestimmten Zeitpunkten Bescheide erlas-
sen werden. 

Ein anderer Anwendungsfall für die Modelle ist 
die Simulation z.B. mit statistischen Werten, d.h. 
zur Analyse von Gesetzesänderungen oder de-
ren Auswirkungen. Hierfür kann man basierend 
auf bisherigen Erkenntnissen konkrete Werte für 
die Nutzerinnen und Nutzer hinterlegen und da-
mit steuerliche Veränderungen simulieren. 

Im Folgenden betrachten wir zwei konkrete Bei-
spiele, wie solche DSLs gestaltet sein können.

3.2 Eine DSL zur Abbildung von gesetz-
lichen Steuerberechnungen und Validie-
rung 

Im Bereich der Steuerverwaltung ist für die 
Plausibilisierung von Einträgen in Steuererklä-
rungen bereits seit über 10 Jahren eine DSL im 
Einsatz. Mit Hilfe dieser DSL werden die Steuer-
daten überprüft und zum Teil auch steuerliche 
Berechnungen vorgenommen. 

Zu jeder Steuerart und jedem Veranlagungszeit-
raum wird ein Modell spezifiziert, das die Plau-
sibilität der eingegebenen Daten prüft. Die Plau-
sibilität wird mit Hilfe von Validierungsregeln 
formuliert, deren Bedingung in einer DSL (Vali-
dierungssprache) formuliert werden.

Die Validierungssprache ist eine spezialisierte 
Sprache für Validierungen und Berechnungen in 
komplexen Fachdomänen, deren Strukturen 
baumartig aufgebaut sind und auf jeder Ebene 
geschachtelte Wiederholungen verwenden kön-
nen. Die Sprache wurde mit dem Ziel entworfen, 
dass sie von Fachleuten aus den verschiedenen 
Fachreferaten der Finanzverwaltung eigenstän-
dig und ohne Unterstützung von IT-Experten 
eingesetzt werden kann. Die Sprache verwendet 
direkt das zugrundeliegende Felder-Modell, 
welches im Folgenden erläutert wird.

3.2.1 Felder-Modell

Das zugrundeliegende Felder-Modell beschreibt 
alle Felder einer Steuererklärung in einer hierar-
chischen Struktur. Es gibt in einer Steuererklä-
rung verschiedene Vordrucke (Formulare), die 
aus Gruppen und beliebig vielen geschachtelten 
Untergruppen bestehen können. Abbildung 9 
zeigt eine Beispielinstanz für die die Einkom-
mensteuererklärung 2020 und den Vordruck 
bzw. die Anlage „Kind“. Es handelt sich um einen 
Screenshot aus dem durch die Finanzverwal-
tung verwendeten Modellierungs-Werkzeug. 
Für jedes Kind werden mehrere Untergruppen 
aufgelistet (Angaben zum Kind, Kind-
schaftsverhältnis zur steuerpflich
tigen Person / Ehemann / Person A, usw.) 
und unter anderem auch die Gruppe Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende. Die-
se Gruppe ist mehrfach wiederholbar und ent-
hält wiederum eine wiederholbare Gruppe zur 
Angabe von möglichen volljährigen Personen 
im Haushalt für die (zeitweise) kein Anspruch auf 
Kindergeld oder Freibeträge bestand (siehe in 
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der Abbildung 9 exemplarisch 1. Person). Das 
Felder-Modell beschreibt alle Eingaben, die vom 
Steuerpflichtigen getätigt werden können, und 
eventuelle zusätzliche Felder für Zwischenbe-

57 Das Beispiel ist aus der Modellierung der Einkommensteuer, Veranlagungszeitraum 2020 entnommen und zeigt den 
Teilbereich des Vordrucks “Kind”. Die allgemein bekannten Papierformulare werden ebenfalls aus dem Felder-Modell 
generiert. 

rechnungen, die dem Steuerpflichtigen ange-
zeigt werden. Die Eingaben in den Feldern ent-
sprechen den Daten, die geprüft werden müssen 
und die Grundlage der Steuerberechnung sind.57 

Abbildung 9: 
 Gruppen und 
 Untergruppen.
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Abbildung 10 zeigt den bekannten Papier-Vor-
druck der Anlage Kind zur Einkommensteuer-
erklärung, Veranlagungszeitraum 2020 für den 

entsprechenden Abschnitt, der ebenfalls aus 
dem Modell generiert wird. 

Abbildung 10: 
 Generierter Papier-
Vordruck. 
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3.2.2 Aufbau der Sprache

Mit Hilfe der Validierungssprache werden zum 
Prüfen und Berechnen eine Menge von Regeln 
spezifiziert. Jede Regel formuliert eine Validie-
rung oder einen Berechnungsschritt. Für jede 
Regel wird eine Bedingung spezifiziert. Die 
Sprache bietet eine Reihe von vordefinierten 
Bedingungen, Operationen und Vergleichen, die 
mit den Junktoren Und und Oder der klassi-
schen Aussagenlogik verknüpft werden. 

Zur Veranschaulichung soll das folgende ein-
fache Beispiel dienen, das auf dem Beispiel-
Feldermodell des vorangegangenen Abschnitts 
basiert. Eine (einfache) Regel überprüft folgen-
den Sachverhalt: Beim Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende wurde angegeben, dass in 
der gemeinsamen Wohnung weitere volljährige 
Personen gemeldet waren, der Zeitraum in 
dem dies der Fall war wurde jedoch nicht er-
klärt. 

Diese Regel wird folgendermaßen formuliert: 

 [Außer mir waren in der gemeinsa- 
men Wohnung eine / mehrere volljährige 
Personen gemeldet, für die (zeitweise) 
kein Anspruch auf Kindergel bestand] 
== Wahr Und FeldNichtAngegeben(Falls 
ja: vom -bis)

Die Regel wird für jedes angegebene Kind und 
jeden Entlastungsbetrag geprüft. 

Bei Verwendung von sowohl Und als auch Oder 
in einer Bedingung wird zwingend eine Klam-
merung verlangt, auch wenn dies im Sinne der 
Aussagenlogik nicht notwendig ist. In der Praxis 
hat sich jedoch gezeigt, dass die Junktoren-Prä-
zedenz für Nicht-Mathematiker nicht eindeutig 
war und häufig falsch eingesetzt wurde. Daher 
wurde in diesen Fällen eine Klammerung vor-
geschrieben, die dann keinerlei Fehlinterpreta-
tion zulässt. 

Die Validierungssprache bietet keine eigenstän-
dige Negation. Stattdessen werden alle vorde-
finierten Bedingungen jeweils in positiver und in 
negativer Form angeboten. Dadurch wird er-
reicht, dass die Teilbedingungen einfacher und 
einheitlich strukturiert zusammengesetzt wer-
den. Die Gesamtbedingungen werden somit 
besser lesbar und klarer. Dies entspricht eher 
einem Aufbau, der für einen Domänenexperten 
verständlich ist. Beispielsweise ist die negative 

Form der Bedingung FeldAngegeben(<Feld-
name>) durch die Bedingung FeldNichtAnge-
geben(<Feldname>) gegeben. 

Auch Quantoren der Prädikatenlogik werden 
nicht als formal logische Teile der Sprache an-
geboten, sondern implizit über Operationen 
sowie die Strukturen, auf denen die Bedingun-
gen formuliert werden. Dadurch wird erreicht, 
dass die Bedingungen sich an den Formulie-
rungen eines Domänenexperten orientieren 
und somit verständlicher werden. So kann bei-
spielsweise der Name einer Gruppe in der Re-
gel verwendet werden, wenn eine Bedingung 
für alle Felder oder mindestens ein Feld der 
Gruppe formuliert werden soll. Zudem gibt es 
die Möglichkeit alle Wiederholungen einer 
Gruppe zu bezeichnen oder eine Bedingung 
für  jede Wiederholung der Gruppe einzeln zu 
evaluieren. Wenn alle Wiederholungen einer 
Gruppe in der Bedingung referenziert werden, 
können diese durch einen Filteroperator ein-
gegrenzt werden. Die Sprache verbindet somit 
die Einfachheit der Aussagenlogik mit der Aus-
drucksstärke der Prädikatenlogik und ist da-
durch geeignet, um direkt von Steuerexperten 
verwendet zu werden. 

Auch das folgende Beispiel bezieht sich auf den 
Felderbaum des Abschnitts 3.2.1. Die Regel 
überprüft folgenden Sachverhalt: Beim Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende wurden An-
gaben zu Personen getätigt, es wurde jedoch 
weder ein Zeitraum angegeben, in dem diese 
Personen in der gemeinsamen Wohnung ge-
meldet waren, noch wurde ein Zeitraum ange-
geben, in dem eine Haushaltsgemeinschaft mit 
diesen Personen bestand.

Diese Regel wird folgendermaßen formuliert: 

KeinFeldAngegeben(Falls ja: vom -bis 
 (Zeile 51), Falls ja: vom -bis (Zeile 52)) 
Und MindestensEineGruppeAngegeben 
 (Person*)

Die Verwendung des Stern-Operators (bei 
 Person*) spezifiziert, dass alle Wiederholungen 
der Gruppe „Person“ gemeint sind. D.h. durch 
den Stern-Operator wird eine Mengenbildung 
spezifiziert.

Auch die Eingabe von Regeln wird durch ein 
Werkzeug unterstützt. Für eine Kurznotation 
werden die technischen Bezeichnungen der 
 Felder und Gruppen verwendet (siehe rechte 
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Spalte im Felderbaum in Abb. 9). Abbildung 11 
zeigt die Werkzeug-Sicht auf eine Regel. 

3.2.3 Kurzüberblick über vorhandene 
Operatoren

Die Validierungssprache bietet eine Reihe von 
vordefinierten Bedingungs- und Berechnungs-
operatoren an: 

• Operatoren zum Prüfen, ob Felder bzw. Feld-
gruppen angegeben oder nicht angegeben 
sind: Beispielsweise MindestensEinFeldAn-
gegeben, MehrAlsEinFeldAngegeben, Kein-
FeldAngegeben, FelderNichtGemeinsamAn-
gegeben, AlleFelderAngegeben usw. 

• Operatoren zum Prüfen von jeweils zwei 
Wertelisten: WerteNichtEindeutig, Mindest-
ensEinFeldWertInWerteListe, KeinFeldWert-
InWerteListe, MehrAlsEinFeldWertInWert-
eListe. Die Wertelisten können Konstanten 
oder wiederum andere Feldlisten sein. 

• Operatoren zum Prüfen von Feldwerten, ein-
fachen Berechnungen und Vergleichen.

• Operatoren auf Datumsangaben und Da-
tumsbereichen, z.B. zum Prüfen, ob Datums-
bereiche überlappend sind, Vergleich auf 
Vorher, Nachher, Vergleiche zum aktuellen 
Datum oder aktuellem Veranlagungszeit-
raum und Berechnung der Di"erenz zwi-
schen Datumsangaben.

Im Folgenden wird ein Beispiel für Überprüfun-
gen mit Datumsangaben gezeigt (aus der Ein-
kommensteuer für den Veranlagungszeitraum 
2020). Es wird geprüft, ob bei den Mehraufwen-
dungen für doppelte Haushaltsführung für 
Mehraufwendungen für Verpflegung mehr Tage 
erklärt wurden, als sich aus den Angaben zur 
Dauer der doppelten Haushaltsführung erge-
ben. Dazu wird der Operator Di"erenzInTagen 
verwendet, der zwischen zwei Datumsangaben 
die Di"erenz in Tagen ermittelt. Das Ergebnis 
wird verglichen mit der Summe mehrerer Ein-
gabefelder, z.B.:

DifferenzInTagen(E0206103, E0206304) 
+ 1< Summe(E0207901, E0208011, 
E0208103, E0208105)

Diese Regel wird automatisch für alle verschie-
denen Angaben zur doppelten Haushaltsfüh-
rung ausgewertet. 

3.2.4 Notwendige Erweiterungen

Die Validierungssprache ist für Steuerexperten 
in den Fachreferaten der Finanzbehörden gut 
geeignet, um die Validierungs- und Berech-
nungsregeln einer Steuererklärung zu formulie-
ren. Die Sprache bezieht sich immer ganz kon-
kret auf die bereits genau spezifizierten Felder 
der jeweiligen Steuererklärung. 

Für die Formulierung von Regeln im Rahmen 
eines Gesetzgebungsverfahrens sind die in der 

Abbildung 11:  
Ansicht einer Regel 
im Werkzeug.
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Validierungssprache direkt referenzierten zu-
grundeliegenden Felder-Modelle nicht unmittel-
bar geeignet, da sie bereits in dem für die IT-
technische Umsetzung erforderlichen Detailgrad 
spezifiziert sein müssen – z.B. muss der konkre-
te Feldtyp (Zeichenkette, Zahl, Datum etc.) voll-
ständig spezifiziert sein, d.h. z.B. mit maximaler 
Länge, dem Vorzeichen, dem maximalen Wert 
oder Datums-Formaten. Eine Sprache zur Prü-
fung im Rahmen der Gesetzgebung bzw. eines 
Gesetzgebungsverfahrens muss so erweitert 
werden, dass allgemeine Sachverhalte formu-
liert werden können ohne einen direkten Bezug 
auf die später zu spezifizierenden konkreten 
Felder herstellen zu müssen. 

Im folgenden Abschnitt wird eine DSL zur Mo-
dellierung von gesetzlichen Fristen vorgeschla-
gen, die zusammen mit der DSL zur Berechnung 
und Validierung von Steuern verwendet werden 
kann. Dazu wird eine Reihe von allgemeinen 
Parameter modelliert, die zur Prüfung von ge-
setzlichen Fristen benötigt werden. Die Verwen-
dung der modellierten Prüfungsvorgaben zu 
gesetzlichen Fristen für die Plausibilisierung z.B. 
einer spezifischen Steuerart erfordert somit ein 
Binding der vorgegebenen allgemeinen Para-
meter an die konkreten Felder einer Steuerart. 
Durch eine solche Verbindung und Konkretisie-
rung wird es möglich, allgemeine Validierungs-
vorgaben direkt in konkrete Validierungsvorga-
ben einer Steuerart umzusetzen, z.B. wenn 
geprüft werden soll, ob eine Frist eingehalten 
wurde. Das Konkretisieren der allgemeinen Prü-
fungsvorgaben auf z.B. eine spezifische Steuer-
art  erfordert eine entsprechende (manuelle) 
Modellierung dieser Verbindung. Durch dieses 
Verfahren wird ein Vorgehen nach einem Bau-
kastenprinzip ermöglicht, in dem für die konkre-
te Verwendung jeweils auf höherwertige, allge-
meiner formulierte Prüfungen zurückgegri"en 
werden kann. 

3.3 Eine DSL zur Modellierung von gesetz-
lichen Fristen 

Juristische Vorgänge unterliegen Fristen. Dieser 
Abschnitt diskutiert die Realisierbarkeit einer 
DSL zur Modellierung von gesetzlichen steuer-
lichen Fristen am Beispiel des Gesetzestextes 
zur Bestimmung der Festsetzungsverjährung in 
der AO (§§ 169-171 AO). Ist die Festsetzungsver-
jährung eingetreten, kann das Finanzamt einen 
Steuerbescheid nicht mehr erlassen, ändern 
oder aufheben.

Generell zielen Fristen darauf ab, das frühest-
mögliche und das spätestmögliche Datum zur 
Ausübung einer bestimmten Handlung bezüg-
lich eines bestimmten Betre"s festzulegen. Die 
Fristen werden in der Regel vom Gesetzgeber 
festgelegt. Werden Handlungen getätigt, dann 
muss überprüft werden, ob diese fristgerecht 
getätigt wurden. 

Die Frist zur Ausübung einer Handlung ist ab-
hängig von einer Vielzahl von Parametern. Jeder 
Parameter entspricht einem Tatbestand, der die 
anzuwendende Frist bedingt. In Abhängigkeit 
von den Parametern muss eine obere Grenze 
und eine untere Grenze für die Zeitpunkte der 
Frist bestimmt werden, um überprüfen zu kön-
nen, ob die Frist eingehalten wurde. Jedoch sind 
nicht immer alle Parameter bekannt. Trotzdem 
sollte auf Basis der bekannten Parameter ent-
schieden werden, ob eine Frist eingehalten wur-
de, um Nachfragen, die den Prüfungsprozess 
unnötig verlängern würden, zu vermeiden. 

In der bisherigen Praxis ist die Überprüfung der 
Einhaltung von Fristen weitestgehend eine ma-
nuelle Aufgabe, die nur für einfache Standard-
fälle mittels Computerunterstützung durchge-
führt wird. Jedoch sind die Gesetzestexte zur 
Regelung der Fristen oft lang, kompliziert, und 
nicht intuitiv lesbar. Die Miteinbeziehung der ho-
hen Anzahl der zu beachtenden Parameter, die 
die Frist beeinflussen, erschwert die manuelle 
Überprüfung der Einhaltung von Fristen zusätz-
lich. 

Im Gegensatz zur manuellen Überprüfung wäre 
eine computerunterstützte Überprüfung eine 
leichte Aufgabe. Die Berechnungen der Fristen 
bestehen in der Regel aus grundlegenden ein-
fachen Operationen und Vergleichen und sind 
daher unkompliziert und leicht automatisierbar. 

Die Berechnungsvorschriften der Fristen könn-
ten in einem Programm abgebildet werden. Die 
Überprüfung der Einhaltung einer Frist bestün-
de in diesem Fall aus einem Aufruf des Pro-
gramms mit Werten für die Parameter. Das Pro-
gramm würde automatisiert die Einhaltung der 
Frist überprüfen und könnte gegebenenfalls 
den Grund ausgeben, der verursacht, dass eine 
Frist nicht eingehalten wurde. Jedoch hat die 
direkte Abbildung der Berechnungen für Fristen 
in Programmen auch einige Nachteile. Domä-
nenexperten ohne Programmierkenntnisse wä-
ren nicht dazu in der Lage, die Berechnungsvor-
schriften der Fristen im Programm zu ändern. 
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Der Gesetzestext würde getrennt vom Pro-
grammcode sein, was dazu führen würde, dass 
das Programm gegenüber dem Gesetzestext 
redundante Informationen darstelle. Das Pro-
gramm könnte auch bezüglich des Gesetzes-
textes inkorrekt sein, was dazu führen würde, 
dass die Berechnungen inkonsistent gegenüber 
dem Gesetzestext wären. 

Im Gegensatz zur direkten Abbildung der Be-
rechnungsvorschriften in einem Programm wür-
de eine explizite Modellierung der Fristen durch 
Modelle einer DSL weitere Vorteile mit sich brin-
gen, sodass die Nachteile der direkten Abbil-
dung in Programmcode nicht mehr bestehen 
würden. Die Modelle zur Modellierung der Fris-
ten könnten als primäre Artefakte zur Regelung 
der Fristen eingesetzt werden. Die Modelle 
könnten direkt von Domänenexperten erstellt 
und verändert werden. Redundanzen und In-
konsistenzen vom Programmcode zum Geset-
zestext würden damit nicht mehr entstehen 
können, da die Modelle als primäre Artefakte 
betrachtet und direkt von den Domänenexper-
ten erstellt und verändert würden. 

Regelungen zur Festsetzungsverjährung kön-
nen auf verschiedene Arten interpretiert und 
modelliert werden. Es könnte intuitiv erschei-
nen, die Interpretation auf Basis einer Logik er-
folgen zu lassen. Eine andere Möglichkeit ist 
eine Interpretation der Paragraphen, Absätze 
und Nummern als Sequenzen von Bedingungen, 
Zuweisungen und Anweisungen, ähnlich zu Pro-
grammen imperativer Programmiersprachen. 

Im Folgenden werden diese beiden Interpreta-
tionsmöglichkeiten näher erläutert. Im nächsten 
Abschnitt 3.3.1 wird insbesondere näher auf die 
Festsetzungsfrist (§ 169 AO) eingegangen, wel-
che im Folgenden als Beispiel eines Gesetzes-
textes zur Fristbestimmung verwendet wird. In 
Abschnitt 3.3.2 wird ein Datenmodell zur Be-
rechnung von Fristen dargestellt. Der darauf-
folgende Abschnitt 3.3.3 beschreibt eine Inter-
pretation und Modellierung auf Basis einer 

58 Vgl. § 169 Abs. 1 Satz 1 AO.

59 Vgl. § 108 Abs. 1 AO.

60 Vgl. AEAO zu § 108 Nr. 1 Satz 1 mit Verweis auf BFH v. 14.10.2003, IX R 68/98, BStBl. II S. 898.

Logik. Danach wird eine Interpretation und 
 Modellierung auf Basis von Sequenzen von Be-
dingungen, Zuweisungen und Anweisungen, 
ähnlich zu Programmen imperativer Program-
miersprachen, in Abschnitt 3.3.4 vorgestellt. Im 
Anschluss werden in Abschnitt 3.3.5 Model-
lierungsmöglichkeiten für Gesetzestexte zur 
 Fristbestimmung aufgezeigt und beispielhaft 
 Modelle aufgeführt. Schließlich werden im dar-
au"olgenden Abschnitt 3.3.6 Aspekte der Auto-
matisierung von Fristberechnungen und Frist-
validierungen durch Codegenerierung erläutert.

3.3.1 Festsetzungsverjährung, Fristen und 
Termine im Steuerrecht

Der Eintritt der Festsetzungsverjährung führt 
dazu, dass eine Steuerfestsetzung, deren Auf-
hebung oder Änderung (i.d.R. durch Bekannt-
gabe eines Steuerbescheids) nicht mehr zuläs-
sig ist.58 Insbesondere das Vorliegen eines 
Sachverhaltes, der unter einen der Tatbestände 
der § 170 AO oder § 171 AO subsumiert werden 
kann, hemmt den Beginn oder den Ablauf der 
Festsetzungsfrist, sodass der Eintritt der Fest-
setzungsverjährung zeitlich in die Zukunft ver-
lagert wird.

Insbesondere im Besteuerungsverfahren sind 
zahlreiche Fristen und Termine einzuhalten. 
 Etwas eigenartig erscheint es daher, dass in der 
AO keine eigenen Definitionen dieser Begri"e 
vorhanden sind und grundsätzlich für die Be-
rechnung von Fristen und für die Bestimmung 
von Terminen auf die §§ 187 bis 193 BGB ver -
wiesen wird59, wobei auch im BGB keine Defini-
tionen dieser Begri"e zu finden sind. Diese 
 Au"assung teilt o"ensichtlich auch die Finanz-
verwaltung und hat im Anwendungserlass zur 
Abgabenordnung (AEAO) die entsprechenden 
Definitionen aufgeführt.

So ist eine Frist ein abgegrenzter, bestimmter 
oder jedenfalls bestimmbarer Zeitraum.60 Der 
Begri" Zeitraum ist allerdings nicht genauer de-
finiert. Ein Termin ist hingegen ein bestimmter 
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Zeitpunkt, an dem etwas geschehen soll oder 
zu dem eine Wirkung eintritt.61 Mit der Definition 
„Fälligkeitstermin“ wird auch das Verhältnis zwi-
schen Fristen und Terminen klarer, indem dieser 
das Ende einer Frist angibt.62 In der steuerlichen 
Literatur finden sich weitere, konkretere Defini-
tionen. So sei eine Frist ein abgegrenzter, be-
stimmbarer Zeitraum, vor dessen Ablauf eine 
Handlung oder ein Ereignis wirksam werden 
muss, um fristgerecht zu sein.63

Die Festsetzungsfrist ist ein Zeitraum bis zu 
 deren Ablauf die Steuerfestsetzung erfolgen, 
aufgehoben oder geändert werden kann.64 Mit 
Ablauf der Festsetzungsfrist, was als Festset-
zungsverjährung bezeichnet wird und ein Fällig-
keitstermin ist, tritt die Wirkung ein, dass eine 
Festsetzung nicht mehr erfolgen, aufgehoben 
oder geändert werden kann65 und, dass die An-
sprüche aus dem Steuerschuldverhältnis inso-
weit erlöschen können66. 

3.3.2 Datenmodell zur Berechnung von 
Fristen

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, 
werden die Begri"e Frist und Zeitraum weder 
in der AO noch im AEAO in einer Weise defi-
niert, sodass sie direkt in einem Datenmodel 
darstellbar wären. Allerdings lassen sich aus der 
Festsetzungsverjährung (§§ 169-171 AO) die 
notwendigen Charakteristika einer Frist bezüg-
lich des Zeitraums ableiten. 

Der grundsätzliche Betrag der Frist wird als eine 
zeitliche Dauer in § 169 Abs. 2 AO festlegt. Bei-
spiele hierfür bilden die folgenden Auszüge: 
„Die Festsetzungsfrist beträgt: 1. ein Jahr für 
Verbrauchsteuern und Verbrauchsteuervergü-
tungen“ (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO), „vier  Jahre 
für Steuern und Steuervergütungen, die keine 
Steuern oder Steuervergütungen im Sinne der 
Nummer 1 oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 

61 Vgl. AEAO zu § 108 Nr. 1 Satz 2.

62 Vgl. AEAO zu § 108 Nr. 1 Satz 3.

63 Vgl. Raub in Lexikonbeitrag aus Haufe Finance O$ce Premium, Fristen und Termine, Zusammenfassung.

64 Vgl. § 169 Abs. 1 Satz 1 AO „Umkehrschluss“.

65 Vgl. § 169 Abs. 1 Satz 1 AO.

66 Vgl. § 47 AO i.V.m. §§ 228". AO.

nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex 
der Union sind“ (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) 
und „Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, 
soweit eine Steuer hinterzogen, und fünf Jahre, 
soweit sie leichtfertig verkürzt worden ist“ 
(§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO). 

Der § 170 AO verschiebt den Beginn der Frist in 
die Zukunft. Zu diesem Zweck definiert § 170 
AO den regulären Beginn der Frist (Grundsatz) 
sowie Tatbestände, die den Beginn der Frist 
zeitlich nach hinten verlagern. Der Beginn einer 
Frist ist durch ein Datum definiert. Beispiele 
hierfür bilden die folgenden Auszüge: „Die 
 Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalen-
derjahrs, in dem die Steuer entstanden ist oder 
eine bedingt entstandene Steuer unbedingt 
 geworden ist“ (§ 170 Abs. 1 AO) und „[...] so 
 beginnt die Frist [...] nicht vor Ablauf des 
 Kalenderjahrs, in dem der Antrag gestellt wird“ 
(§ 170 Abs.  3 AO). 

§ 171 AO tri"t Aussagen zum Ende einer Frist. 
Das Erfüllen eines Tatbestands des § 171 AO 
führt nämlich in der Regel dazu, dass das regu-
läre Ende der Frist gehemmt wird. Das Ende 
einer Frist ist durch ein Datum definiert. Bei-
spiele hierfür bilden die folgenden Auszüge: „[...] 
so endet die Festsetzungsfrist insoweit nicht vor 
Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe dieses 
Steuerbescheids“ (§ 171 Abs. 2 AO) und “[...] so 
endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf ei-
nes Jahres nach Eingang der Anzeige” (§ 171 
Abs. 9 AO). 

Für die praktische Umsetzung eines Codegene-
rators zur Transformation von Modellen zur Mo-
dellierung der Fristenberechnung von gesetzli-
chen Fristen zu Quellcode sind allerdings unter 
anderem die folgenden Sonderfälle zu beach-
ten: Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, 
einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonn-
abend, so endet die Frist mit dem Ablauf des 
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nächstfolgenden Werktags.67 Ist für den Anfang 
einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines 
Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird 
bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mit-
gerechnet, in welchen das Ereignis oder der 
Zeitpunkt fällt.68 Eine Frist, die nach Wochen, 
nach Monaten oder nach einem mehrere Mona-
te umfassenden Zeitraum – Jahr, halbes Jahr, 
Vierteljahr – bestimmt ist, endigt im Falle des 
§  187 Abs. 1 BGB mit dem Ablauf desjenigen 
Tages der letzten Woche oder des letzten Mo-
nats, welcher durch seine Benennung oder seine 
Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis 
oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 
2 BGB mit dem Ablauf desjenigen Tages der 
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher 
dem Tage vorhergeht, der durch seine Benen-
nung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist 
entspricht.69 Fehlt bei einer nach Monaten be-
stimmten Frist in dem letzten Monat der für 
ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die 
Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses 
Monats.70

Insgesamt ergibt sich das in Abbildung 12 dar-
gestellte Datenmodell zur Darstellung von Fris-
ten. Eine Frist ist definiert durch einen Beginn, 
ein Ende und einen Betrag. Der Beginn und das 
Ende sind jeweils durch ein Datum definiert. Die 
Dauer einer Frist ist als eine zeitliche Dauer de-
finiert. Das Ende einer Frist ist gleich dem Da-
tum, das man erhält, wenn man ab Beginn der 
Frist die Dauer des Betrags der Frist verstrei-
chen lässt. Durch die oben beschriebenen 
 Sonderfälle wird ersichtlich, dass es sich bei 
der   Methode  plusDuration(Dauer d) der 
Klasse  Datum  nicht um eine generelle, sondern 
um eine spezifische, für juristische Fristen zu-
geschnittene Operation zur Behandlung von 
Daten handeln muss.

67 § 108 Abs. 3 AO.

68 § 187 Abs. 1 BGB.

69 § 188 Abs. 2 BGB.

70 § 188 Abs. 3 BGB.

3.3.3 Interpretation auf Basis logischer 
Formeln

Zur Feststellung, ob eine Frist eingehalten wur-
de, müssen die betre"enden gesetzlichen Re-
gelungen eingehalten werden. Intuitiv könnte es 
also naheliegend erscheinen, Gesetzesregelun-
gen zur Bestimmung von Fristen als logische 
Formel zu interpretieren und zu modellieren. 
Etwaige Nummern in Absätzen von Paragra-
phen könnten beispielsweise als logische For-
meln modelliert werden. Die Komposition der 
Formeln der Nummern eines Absatzes durch 
logische Verknüpfungen würde dann eine For-
mel bilden, die den Sachverhalt des Absatzes 
modelliert. Die Komposition der Formeln der 
Absätze eines Paragraphen durch logische Ver-
knüpfungen würde dann wiederum eine Formel 
bilden, die den Sachverhalt des Paragraphen 
modelliert. Analog könnten dann die Formeln 
verschiedener Paragraphen komponiert werden. 

Nummern und Absätze würden dann in der Re-
gel durch nicht-atomare Formeln repräsentiert 
werden, welche oft nur simple Implikationen be-
inhalteten. In den Implikationen würde die Ge-
gebenheit eines Umstands eine vom Umstand 
abhängige Fristveränderung implizieren. Die 
Gegebenheit des Umstands könnte als Wahr-
heitswert interpretiert werden. Die implizierte 
Fristveränderung hinge dann in der Regel von 
Daten ab, die mit dem Umstand assoziiert sind.  
Ob ein gegebenes Datum konform zur implizier-
ten Fristveränderung ist, könnte durch einen 
Vergleich zweier Daten geprüft werden.

Jedoch beinhalten die Gesetzestexte in der Re-
gel Verweise zwischen verschiedenen Absätzen, 
sodass eine kompositionale Auswertung der 
einzelnen Absätze nur schwer möglich ist. Die 

Abbildung 12: 
 Datenmodell für 
 Fristen. 

Frist

Datum beginn
Datum ende
Dauer dauer

Dauer

int jahre
int monate
int tage

context Frist frist inv:
frist.ende.equals(frist.beginn.plusDuration(frist.dauer))

Datum

Datum plusDuration(Dauer d)
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Inhalte zur Festsetzungsverjährung sind eher in 
Form von Berechnungsvorschriften aufgebaut, 
die die Berechnung des Anfangs und des Endes 
einer Frist, abhängig von einer gegebenen 
Sachlage, ermöglichen. Daher sollten Gesetzes-
texte zur Festsetzungsverjährung nicht als logi-
sche Formeln interpretiert und somit auch nicht 
modelliert werden. Die folgenden Unterab-
schnitte detaillieren die obigen Erläuterungen. 

3.3.3.1. Wertigkeit einer Logik zur Interpre tation 

Die Wertigkeit der zugrundeliegenden Logik zur 
Modellierung von Fristen könnte prinzipiell als 
zwei- oder dreiwertig angenommen werden.

Die Benutzung einer dreiwertigen Logik be-
gründet sich darin, dass unbekannte Variablen-
werte dazu führen könnten, dass beispielsweise 
für einen gegebenen Sachverhalt die Erfüllung 
von in Absätzen beschriebenen Tatbestände un-
bekannt sein könnten. Das heißt, dass jedem 
Absatz bezüglich der gegebenen Variablenbe-
legung ein echter Wahrheitswert (wahr, falsch) 
oder ein spezieller Wahrheitswert (unbekannt), 
der modelliert, dass der Wahrheitswert unbe-
kannt ist, zugewiesen werden könnte. Im Kon-
text der Festsetzungsverjährung könnte bei-
spielsweise unbekannt sein, ob „vor Ablauf der 
Festsetzungsfrist außerhalb eines Einspruchs- 
oder Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfest-
setzung oder [...]“ (vgl. § 171 Abs. 3 AO) gestellt 
wurde. In diesem Fall wäre dann auch unbe-
kannt, ob § 171 Abs. 3 AO durch die gegebene 
Variablenbelegung mit dem unbekannten Wert 
erfüllt ist. Auch wenn grundsätzlich durch die 
Nutzung von DSLs und Modellen im Rahmen 
von Gesetzgebungsverfahren möglichst präzise 
Gesetze verabschiedet werden sollten, sei der 
Vollständigkeit halber erwähnt, dass die drei-
wertige Logik auch bei unpräzise formulierten 
Regelungen angewendet werden kann. So ist 
beispielsweise strittig, welche genauen Tat-
bestände eine Ablaufhemmung nach §  171 
Abs. 14 AO bewirken.71 Solange dies ungeklärt 
ist, könnte insoweit der spezielle Wahrheitswert 
(unbekannt) verwendet werden, ggf. mit beson-
derer Kennzeichnung, dass dies aufgrund von 
unpräzise formulierten Regelungen erfolgt. Ggf. 
könnte dieser Fall auch durch entsprechende 

71 Vgl. hierzu das zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie anhängige Revisionsverfahren des BFH, V R 27/20.

Modellierung wie in Abbildung  15 (siehe Ab-
schnitt 3.3.5) erfolgen. Aus Vereinfachungs-
gründen wird der Fall der unpräzise formulier-
ten Regelungen in dieser Studie nicht explizit 
behandelt.

Die Benutzung einer dreiwertigen Logik würde 
jedoch Interpretationsschwierigkeiten bezüglich 
der Komposition der drei Wahrheitswerte mit 
sich bringen. In manchen Kontexten wäre es 
sinnvoll, die Konjunktion so zu definieren, dass 
die Konjunktion vom Wert wahr mit dem Wert 
unbekannt den Wert unbekannt ergibt. Dies ist 
der Fall, wenn die Erfüllung eines Absatzes un-
bekannt ist, weil Variablenwerte unbekannt sind, 
und dieser Absatz zwangsläufig erfüllt sein 
müsste, damit die Frist eingehalten wurde. 
Wenn beispielsweise unbekannt ist, ob „vor Ab-
lauf der Festsetzungsfrist außerhalb eines Ein-
spruchs- oder Klageverfahrens ein Antrag auf 
Steuerfestsetzung oder [...]“ (vgl. § 171 Abs. 3 
AO) gestellt wurde, dann wäre das durch § 171 
Abs. 3 AO definierte Fristende unbekannt. Ein 
anderer Paragraph, ohne Einfluss auf das Fris-
tende, könnte erfüllt sein. Da jedoch die Erfül-
lung des § 171 Abs. 3 AO unbekannt ist, kann 
nicht gefolgert werden, dass das Fristende ein-
gehalten wurde, soweit das durch § 171 Abs. 3 
AO definierte Fristende dafür relevant ist.

In anderen Kontexten wäre es sinnvoll, die Kon-
junktion so zu definieren, dass die Konjunktion 
vom Wert wahr mit dem Wert unbekannt den 
Wert wahr ergibt. Dies ist der Fall, wenn die Er-
füllung eines Absatzes, unabhängig von der Er-
füllung eines anderen Absatzes, die Einhaltung 
der Frist impliziert. Ist beispielsweise bekannt, 
dass „beim Erlass eines Steuerbescheids eine 
o"enbare Unrichtigkeit unterlaufen“ ist (§ 171 
Abs. 2 Satz 1 1. Hs. AO), während die Steuer in-
nerhalb „eines Jahres nach Bekanntgabe dieses 
Steuerbescheids“ (§ 171 Abs. 2 Satz 1 2. Hs. AO) 
festgesetzt wurde, dann kann aus § 171 Abs. 2 
Satz 1 AO bereits gefolgert werden, dass die 
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Die-
se Folgerung ist unabhängig davon, ob auf Ba-
sis eines anderen Absatzes bekannt oder un-
bekannt ist, ob die Festsetzungsfrist bezüglich 
dieses anderen Absatzes (ggf. insoweit) abge-
laufen ist.
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Um falsche Folgerungen auszuschließen, sollte 
die Konjunktion im Kontext einer dreiwertigen 
Logik so definiert sein, dass die Konjunktion des 
Wahrheitswertes wahr mit dem Wahrheitswert 
unbekannt den Wert unbekannt ergibt. In die-
sem Fall würde dann aber keine Folgerung be-
züglich der Erfüllung im letzteren Beispiel mög-
lich sein, obwohl die Erfüllung des einen 
Absatzes schon die Einhaltung der Frist impli-
ziert.

Durch die Benutzung einer zweiwertigen Logik 
wird obiger Problemfall per Konstruktion aus-
geschlossen: Jeder Absatz wäre bezüglich der 
gegebenen Variablenbelegung entweder erfüllt 
oder nicht erfüllt. Jedoch wirkt es im Kontext 
einer zweiwertigen Logik herausfordernd, dass 
der Wahrheitswert aller repräsentierten Formeln 
auswertbar sein müsste, damit ein Wahrheits-
wert für die gesamte Formel ermittelt werden 
kann. Dafür müssten die Werte aller Variablen 
bekannt sein, damit für alle Formeln eine Aus-
wertung erfolgen kann. In diesem Fall kann man 
die Belegung unbekannter Variablen durch sinn-
volle Standardwerte (defaults) handhaben. Bei-
spielsweise könnte ein unbekannter Wert einer 
Variable standardmäßig als wahr oder als falsch 
interpretiert werden. Der Standardwert für jede 
Variable könnte direkt vom Modellierer be-
stimmt werden. 

3.3.3.2. Komplikationen bei der Interpretation 
als logische Formeln

Eine Komplikation der Interpretation als logi-
sche Formel besteht darin, dass alleine durch 
den Aufbau des Gesetzestextes nicht klar ist, 
mit welcher logischen Verknüpfung (Konjunk-
tion, Disjunktion) die Formeln der einzelnen Pa-
ragraphen miteinander verknüpft werden müs-
sen. Abhängig von der Formulierung zweier 
Absätze, müssen zur Einhaltung der Frist ent-
weder die Formeln beider Absätze oder nur die 
Formel eines Absatzes erfüllt sein. Es ist daher 
nicht möglich, standardmäßig eine der beiden 
logischen Verknüpfungen für die Verknüpfung 
der Formeln, beispielsweise von Absätzen zu 
wählen. Würden Gesetze also als logische For-
meln interpretiert und insbesondere auch for-
melartig modelliert werden, dann wäre das Ex-
plizieren der logischen Verknüpfungen der 
Absätze unabdingbar.

Ein Beispiel, bei dem die Komposition durch lo-
gische Disjunktion sinnvoll wäre, ist durch die 
zwei Absätze „Wird ein Steuerbescheid mit ei-

nem Einspruch oder einer Klage angefochten, 
so läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor 
über den Rechtsbehelf unanfechtbar entschie-
den ist; [...]“ (§ 171 Abs. 3a Satz 1 AO) und „Er-
stattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Fest-
setzungsfrist eine Anzeige nach den §§ 153, 371 
und 378 Abs. 3 (AO), so endet die Festset-
zungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Eingang der Anzeige.“ (§ 171 Abs. 9 AO) gege-
ben. Die Verknüpfung der Absätze ist so zu in-
terpretieren, dass bei der Erfüllung jedes indivi-
duellen Absatzes in einem bestimmten Zeitpunkt 
die Ablaufhemmung der Frist für diesen Zeit-
punkt gegeben ist. Wenn der Endzeitpunkt der 
Frist bezüglich eines der beiden Absätze ein-
gehalten wurde, dann wurde er auch generell 
eingehalten. Falls einer der beiden Absätze 
nicht erfüllt ist, bedeutet dies nicht zwangsläu-
fig, dass die Frist nicht eingehalten wurde, da 
der andere Absatz noch erfüllt sein könnte. 

Ein Beispiel bei dem die Komposition durch lo-
gische Konjunktion sinnvoll wäre, ist durch die 
zwei Absätze „Die Festsetzungsfrist beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer ent-
standen ist oder eine bedingt entstandene Steu-
er unbedingt geworden ist“ (§ 170 Abs. 1 AO) 
und „Wird ein Steuerbescheid mit einem Ein-
spruch oder einer Klage angefochten, so läuft 
die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor über den 
Rechtsbehelf unanfechtbar entschieden ist [...]“ 
(§ 171 Abs. 3a Satz 1 AO) gegeben, wobei in die-
sem Beispiel von den anderen Absätzen abstra-
hiert wird. Die Verknüpfung der Absätze ist so 
zu interpretieren, dass die Erfüllung des Sach-
verhalts des einen Absatzes nicht impliziert, 
dass die Frist insgesamt eingehalten wurde. Es 
müssten also (unter Abstraktion der anderen 
Absätze der Festsetzungsfrist) die Sachverhal-
te beider Absätze erfüllt sein, damit die Frist 
eingehalten wurde. Dies ist darin zu begründen, 
dass der eine Absatz eine Aussage über den 
Beginn der Frist tri"t, während der andere Ab-
satz eine Aussage über das Ende der Frist tri"t. 
Nur weil der Beginn einer Frist erfolgt ist, ist 
nicht zwangsläufig auch das Ende einer Frist 
erfolgt. Umgekehrt gilt, das nicht zwangsläufig 
der Beginn einer Frist erfolgt, weil das Ende der 
Frist erfolgt ist.

Eine weitere Komplikation der Interpretation auf 
Basis von logischen Formeln ist, dass schon 
existierende Gesetzestexte nicht ohne weiteres 
als Formel interpretiert und modelliert werden 
können. Dies liegt unter anderem daran, dass 
existierende Gesetzestexte nicht hinsichtlich 
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des Grundprinzips der Kompositionalität (Hod-
ges 2001) auf Formeln und ihren Verknüpfun-
gen erstellt wurden. Das Prinzip der Kompo-
sitionalität fordert, dass die Bedeutung der 
Konjunktion zweier Formeln durch eine Kompo-
sition der Bedeutungen der einzelnen Formeln 
konstruiert werden kann. Die Kompositionalität 
geht dann verloren, wenn Inhalte eines Absatzes 
durch Inhalte eines anderen Absatzes außer 
Kraft gesetzt werden. Ein konkretes Beispiel bil-
den die Absätze 1 und 2 des § 170 AO. § 170 Abs. 
2 AO setzt den Inhalt von § 170 Abs. 1 AO unter 
bestimmten Bedingungen außer Kraft („Abwei-
chend von Absatz 1 beginnt die Festsetzungs-
frist, wenn [...]“ (vgl. § 170 Abs. 2 Satz 1 AO)). 
Unter der Annahme, dass die Menge der Be-
deutungen von Paragraphen, Absätzen und 
Nummern die Menge aller Abbildung von Varia-
blenzuweisungen auf einen der zwei Wahrheits-
werte wahr und falsch ist, kann Kompositionali-
tät im obigen Fall nicht gegeben sein. Würde sie 
gegeben sein, dann könnte anhand einer Be-
deutung festgestellt werden, welcher Paragraph 
die Bedeutung verursacht. Daher müssten 
 Modelle zur Modellierung von Fristen zunächst 
einer Transformation unterzogen werden, um 
die kompositionale Form einer logischen Formel 
zu erhalten. Bezüge innerhalb der Sätze haben 
also zur Folge, dass beispielsweise Auswertun-
gen der Formeln eines Absatzes von anderen 
Formeln anderer Sätze und deren Wahrheits-
werten abhängig sein müssten.

3.3.4 Interpretation auf Basis von Beding-
ungen, Zuweisungen und Anweisungen

Dieser Abschnitt diskutiert eine Interpretation 
der Festsetzungsverjährung als Sequenz von 
Bedingungen und Anweisungen, ähnlich zu Pro-
grammen imperativer Programmiersprachen.

Es ist möglich, die Paragraphen, Absätze und 
Sätze als Sequenzen von Bedingungen und An-
weisungen zu interpretieren. Insgesamt kann die 
Festsetzungsverjährung (§§ 169-171 AO) damit 
als eine Berechnungsvorschrift zur Berechnung 
des Beginns und des Endes von Fristen inter-
pretiert werden. 

Ein Gesetzestext besteht oftmals aus einer Viel-
zahl von Paragraphen. Ein Paragraph kann aus 
einem Satz oder aus mindestens zwei Absätzen 
mit jeweils mindestens einem Satz bestehen. 
Eine weitere Untergliederung durch Nummern 
und/oder Buchstaben ist möglich. Im Fall der 
Festsetzungsverjährung besteht der Gesetzes-

text aus Paragraphen, Absätzen und Nummern. 
Die Bedingungen und Anweisungen des Geset-
zestextes ergeben sich aus der Komposition der 
Bedingungen und Anweisungen, die innerhalb 
der Paragraphen des Gesetzestextes definiert 
sind. Analog ergeben sich die Bedingungen und 
Anweisungen eines Paragraphen aus der Kom-
position der Bedingungen und Anweisungen, 
die innerhalb der Absätze des Paragraphen de-
finiert sind, zusammen mit den Bedingungen 
und Anweisungen, die innerhalb des Paragra-
phen definiert sind. Wiederum ergeben sich die 
Bedingungen und Anweisungen der Absätze 
durch die Komposition der Bedingungen und 
Anweisungen, die innerhalb der Nummern des 
Absatzes definiert sind, zusammen mit den Be-
dingungen und Anweisungen, die innerhalb des 
Absatzes definiert sind. Nummern definieren 
eine Anweisungsreihenfolge von Bedingungen 
und Nummern, die nicht weiter dekomponiert 
sind.

Die Tatbestände, auf die innerhalb des Geset-
zestextes verwiesen wird, sind Teil der Bedin-
gungen und Anweisungen. In Abhängigkeit da-
von, ob ein Tatbestand erfüllt ist, können die 
jeweiligen Daten der Frist, abhängig vom Tat-
bestand, geändert werden. Die Tatbestände 
sind somit als Eingabeparameter zu interpretie-
ren, die die Fristberechnung beeinflussen. In der 
AO sind die Typen dieser Eingabeparameter 
immer entweder Wahrheitswerte oder Datums. 
Da eine Vielzahl von Eingabeparametern defi-
niert wird, sollte wie oben diskutiert, mit sinn-
vollen Default-Werten gearbeitet werden.

Jede Anweisung beeinflusst mindestens einen 
Bestandteil (Beginn, Ende, Betrag) der Frist. Je-
doch beeinflusst nicht jede Anweisung alle Be-
standteile der zu berechnenden Frist. Daher 
sind während der Berechnung der Frist nicht 
immer alle Bestandteile des Zwischenergebnis-
ses der bisher berechneten Frist bekannt. Aus 
diesem Grund sollte ein Konzept Partielle-
Frist eingeführt werden, das eine partiell be-
rechnete Frist repräsentiert. 

Anweisungen beeinflussen die Frist abhängig 
von ihrem bisherigen Wert und das Resultat ei-
ner Anweisung ist abhängig von der Belegung 
der Eingabeparameter, die die Tatbestände re-
präsentieren. Daher repräsentiert jede Anwei-
sung eine Funktion, die eine partielle Frist (die 
bisher berechnete Frist) sowie die Belegung der 
Parameter der Tatbestände auf eine partielle 
Frist abbildet. Die entstehende partielle Frist 
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entspricht der neuen aktuell berechneten Frist 
in Abhängigkeit von der bisher berechneten 
Frist und den Parameterbelegungen, die die Tat-
bestände repräsentieren. Analog repräsentieren 
damit Paragraphen, Absätze und Nummern 
auch Funktionen mit den gleichen Definitions- 
und Wertebereichen. 

Gesetzestexte können Verweise auf Paragra-
phen, Absätze und Nummern enthalten. Verwei-
se dienen dazu, um die Berechnung einer par-
tiellen Frist, die für einen Paragraphen, einen 
Absatz oder einer Nummer in Abhängigkeit 
vom Berechnungsergebnis der partiellen Frist 
eines anderen Paragraphen, eines anderen Ab-
satzes oder einer anderen Nummer durchzufüh-
ren. Es ist also möglich, dass die Funktion eines 
Paragraphen, eines Absatzes oder einer Num-
mer zur Berechnung einer partiellen Frist ab-
hängig von der Funktion eines anderen Para-
graphen, eines anderen Absatzes oder einer 
anderen Nummer ist.

Um die folgenden Ausführungen simpel und da-
mit leicht verständlich zu halten, vermindern wir 
ihre Komplexität, indem wir von Gesetzestext-
inhalten, die die Frist nicht vollumfänglich be-
einflussen, abstrahieren. Diese Fälle können au-
tomatisch berücksichtigt werden, indem man 
zusätzlich zur vollumfänglichen Frist weitere 
Fristen berechnet, die nur für bestimmte Aspek-
te gelten. In der Regel können diese Fälle durch 
Schlüsselwörter erkannt werden. Beispielsweise 
beeinflusst „Ist beim Erlass eines Steuerbe-
scheids eine o"enbare Unrichtigkeit unterlau-
fen, so endet die Festsetzungsfrist insoweit 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe 
dieses Steuerbescheids“ (§ 171 Abs. 2 Satz 1 AO) 
die Frist nur bezüglich der „o"enbaren Unrich-
tigkeit“. In diesem Fall lässt das Schlüsselwort 
„insoweit“ erkennen, dass § 171 Abs. 2 Satz 1 AO 
die Frist nicht vollumfänglich beeinflusst.

3.3.5 Modellierung von Gesetzestexten zur 
Beschreibung von Fristen

Für jeden konkreten Sachverhalt sollten die ein-
zuhaltenden gesetzlichen Fristen durch Model-
le einer DSL modelliert werden können, um die 
Sprache zur Modellierung sämtlicher gesetz-
licher Fristen, unabhängig von der konkreten 
Domäne des Gesetzestextes (z.B. Strafrecht, 
Steuerrecht), einsetzen zu können. Die DSL soll-
te natürlichsprachliche Konstrukte, welche der 
Jura-Domäne entnommen werden, zur Model-
lierung der Fristen in Abhängigkeit der zu prü-

fenden Variablen anbieten, um die DSL zugäng-
lich für Domänenexperten zu gestalten. 

Für die Umsetzung der Syntax der DSL gibt es 
zwei Extrem- und beliebig viele Mischformen. 
Die erste Extremform ist die Reduzierung der 
Gesetzestextinhalte auf das Notwendigste, um 
die Inhalte des Gesetzestextes bezüglich der 
Fristberechnung abbilden zu können. Die zwei-
te Extremform besteht darin, die Syntax so zu 
gestalten, dass Gesetzestexte möglichst nah am 
ursprünglichen Gesetzestext modelliert werden 
können. 

Die erste Extremform würde eine sehr künstli-
che Sprache implizieren, die ähnlich zu üblichen 
imperativen Programmiersprachen ist. Verschie-
dene Formulierungsvarianten könnten bis auf 
eine Menge notwendiger Varianten einge-
schränkt werden, um möglichst eindeutige, prä-
zise Formulierungen zu erzwingen. Beispiels-
weise könnte man einschränken, dass logische 
Aussagen nur durch die drei üblichen Junktoren 
(und, oder, nicht) modelliert werden können und 
dass logische Sachverhalte durch logische Aus-
drücke zu realisieren sind. Mit der zweiten Ext-
remform sind durch die Benutzung natürlicher 
Sprache durchaus auch Mischformen von Junk-
toren möglich, sodass logische Sachverhalte 
auch durch mehrere aufeinanderfolgende bzw. 
verschachtelte Sätze ausgedrückt werden kön-
nen. Beide Extremformen können die zu model-
lierenden Sachverhalte gleich Akkurat abbilden. 
Jedoch sind die Formulierungen in der ersten 
Variante präziser. Dem gegenüber erlaubt die 
zweite Variante ausführlichere Beschreibungen, 
da sie natürlichsprachlich ist und somit für Do-
mänenexperten und andere Personengruppen 
wohl intuitiv verständlicher wäre. Jedoch könn-
te die höhere Anzahl an logischen Operatoren 
zur Verknüpfung von Bedingungen, die die 
zweite Extremform durch die Benutzung natür-
licher Sprache benötigt, dazu führen, dass durch 
falsche Kombinationen der logischen Operato-
ren eher fehlerhafte Modelle entstehen könnten. 
Daran angelehnt zeigt Abbildung 13 drei mög-
liche Varianten zur Modellierung des ersten Ab-
satzes von § 170 AO. 

In der ersten Variante werden die Gesetzesin-
halte auf das notwendigste reduziert, um die 
Inhalte des Gesetzestextes bezüglich der Frist-
berechnung abzubilden. Als erstes werden der 
Paragraph und der Absatz angegeben. Im Ab-
satz wird der Beginn der Frist durch Beginn =  
auf den Wert gesetzt, der auf der rechten Seite 
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der Zuweisung angegeben ist. In dieser Varian-
te wird auf der rechten Seite ein Parameter de-
finiert. Der Name bzw. die Beschreibung des 
Parameters und sein Wertebereich werden in 
den eckigen Klammern spezifiziert. In diesem 
Fall ist der Name des Parameters ausführlich wie 
im Absatz des Gesetzestextes angegeben. Nach 
dem Doppelpunkt in den eckigen Klammern 
folgt die Typangabe. In diesem Fall handelt es 
sich um ein Datum. Dieser sowie alle anderen 
modellierten Parameter dienen als Eingabe zur 
Fristberechnung. 

Die zweite Variante ist ähnlich zur ersten Varian-
te. Im Beispiel der zweiten Variante ist zusätzlich 
ein Parameterblock vorgesehen, bevor der Ge-
setzestext modelliert wird, in dem alle zu nut-
zenden Parameter definiert werden können 
oder müssen. In diesem Fall wird der Parameter 
steuerEntstandenOderUnbedingt mit dem 
Typ Datum definiert. Der Wert des Parameters 
soll das Datum repräsentieren, auf das im mo-
dellierten Absatz Bezug genommen wird. Dieser 
Parameter repräsentiert hier und im Folgenden 
sinngemäß genau den Ausdruck, der in der ers-
ten Variante ausführlich ausgeschrieben ist, dies 
beinhaltet auch den „Ablauf des Kalenderjahrs“. 
Auf der rechten Seite der Zuweisung des Ab-
satzes wird nun also nur noch der eingeführte 
Parameter referenziert. Während die erste Va-
riante ausführlicher den Wert des Parameters 
beschreibt, ist die zweite Variante kompakter. In 
der zweiten Variante würden alle Parameter in 
einem Block vor dem modellierten Gesetzestext 
definiert werden, während die Parameter in der 
ersten Variante an den Stellen definiert werden, 

an denen auf sie im Gesetzestext Bezug genom-
men wird. 

Das Modell in der dritten Variante ist möglichst 
nah am Gesetzestext gestaltet. Der modellierte 
Wortlaut entspricht genau dem Wortlaut des 
Gesetzestextes. Das Ziel ist die Formulierungen 
des Gesetzestextes im Modell möglichst beibe-
halten zu können, einschließlich des Freitextes, 
der die Parameter näher erklärt. Ausschließlich 
der modellierte Operator (BEGINNT) ist in 
Großbuchstaben geschrieben, um ihn als expli-
ziten Operator vom Wort beginnt, das im Frei-
text verwendet wird, unterscheiden zu können. 
Im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten 
könnte die dritte Variante für Domänenexperten 
leichter verständlich sein, da sie näher am origi-
nalen Gesetzestext formuliert ist. Im Gegensatz 
dazu wird der Gesetzestext in den ersten beiden 
Varianten präziser definiert, was möglicherwei-
se das Formulieren und Fehlerfinden in den Mo-
dellen erleichtern könnte. 

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in Ab-
schnitt 2.6.5 könnte die Verwendung von Mo-
dellen in der dritten Variante mit einer etwaigen 
verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Ver-
abschiedung von Gesetzen in deutscher, infor-
meller Sprache im Einklang stehen. Soweit eine 
solche Verpflichtung bestehen sollte, sollte ein 
besonderes Augenmerk auf die in den Abbil-
dungen 13 bis 16 beispielhaft vorgestellten Va-
rianten 3 gelegt werden.

Abgesehen von den beschriebenen drei Varian-
ten bezüglich der Form des Modells des Geset-

Abbildung 13:  
Drei Modellierungs-
möglichkeiten von 
§ 170 Abs. 1 AO mit 
expliziten Typ-
angaben. 

§170 Beginn Festsetzungsfrist
(1) Die Festsetzungsfrist BEGINNT mit [Ablauf des Kalenderjahrs, in 

dem die Steuer entstanden ist oder eine bedingt entstandene Steuer 

unbedingt geworden ist: Datum].

§170 
(1) Beginn = [Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist            

oder eine bedingt entstandene Steuer unbedingt geworden               

ist: Datum]

Eingabeparameter:

Datum steuerEntstandenOderUnbedingt

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§170
(1) Beginn = steuerEntstandenOderUnbedingt

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung 

Beispiel präzise Modellierung ohne verkürzte Parameternamen

Beispiel präzise Modellierung mit verkürzten Parameternamen
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zestextes könnte man die Datentypen der Para-
meter auch automatisch inferieren. In diesem Fall 
müsste der Modellierer die Datentypen der Para-
meter nicht explizit angeben. Die Typen würden 
aus dem Kontext, in dem die Parameter benutzt 
werden, inferiert werden. Abbildung 14 zeigt die 
drei Varianten aus Abbildung 13 mit dem Unter-
schied, dass, auf explizite Typangaben verzichtet 
wird. Der Vorteil des Inferierens ist, dass die For-
mulierungen in den Modellen noch näher am Ur-
sprungstext sind. Der Nachteil des Inferierens ist, 
dass die Datentypen von Parametern nicht mehr 
explizit an ihren Definitionsstellen sichtbar sind. 
Dies könnte Verständnisprobleme hervorrufen, 
die dazu führen, dass Modellierer nicht schnell 
erkennen, welchen Typ ein eingeführter Parame-
ter hat. Die Modellierer müssten zunächst eine 
Benutzungsstelle des Parameters finden, um den 
jeweiligen Typen ableiten zu können. Alternative 
könnte auf Anfrage des Modellierers auch auto-
matisch der Typ des Parameters berechnet und 
dem Modellierer präsentiert werden. Das Ex-
plizieren der Typangaben dient in diesem Fall 
nur der Erhöhung des Modellverständnisses der 
Modellierer und beeinflusst nicht die Weiterver-
arbeitungsmöglichkeiten des Modells. Ob expli-
zite Typangaben oder das Inferieren von Typen 
gewünscht ist, sollte in Zusammenarbeit mit 
 Domänenexperten entschieden werden, bevor 
die Sprache implementiert wird. In den folgen-
den Modellen beschränken wir uns auf die 
 explizite Modellierung von Typangaben. 

Der in Abbildung 13 modellierte Absatz 1 des 
§ 170 AO ist leicht zu verstehen und zu model-
lieren. Die verschiedenen Modellierungsvarian-
ten unterscheiden sich nur marginal. Im Gegen-
satz dazu sind andere Absätze des § 170 AO 
weniger leicht verständlich zu modellieren und 
die verschiedenen Modellierungsvarianten wür-
den sich mehr unterscheiden. Abbildung 15 
zeigt drei Varianten zur Modellierung des fünf-
ten Absatzes des § 170 AO. Dieser Absatz stellt 
verschachtelte Bedingungen dar, die dazu füh-
ren, dass für die Erbschaft- und Schenkungsteu-
er der Beginn der Frist abweichend vom Grund-
satz in die Zukunft verlagert wird. Die Varianten 
sind nach dem gleichen Schema modelliert wie 
die Varianten, die in Abbildung 13 modelliert 
sind. In diesem Fall werden die Inhalte der drei 
Nummern des Absatzes nur berücksichtigt, 
wenn der Wahrheitswert, auf den am Anfang 
von Absatz 5 Bezug genommen wird, den Wert 
wahr hat. In den drei Nummern sind erneut Be-
dingungen über Parameterwerte modelliert. 
Falls einer der Parameter den Wert wahr hat, 
dann werden die Inhalte der zugehörigen Num-
mer berücksichtigt. Die Inhalte der Nummern 
spezifizieren, dass die Frist frühestens an einem 
bestimmten Datum beginnen darf. In den ersten 
beiden Varianten wird dies durch den Operator 
>= abgebildet. Beispielsweise sagt der Aus-
druck Beginn >= ablaufKalenderjahr-
FallSchenkung, wie in der zweiten Variante 
modelliert, aus, dass die Frist frühestens an dem 

Abbildung 14:   
Drei Modellierungs-
möglichkeiten von 
§ 170 Abs. 1 AO  
ohne explizite Typ-
angaben. 

Beispiel präzise Modellierung mit verkürzten Parameternamen

Typangabe nicht notwendig

Beispiel präzise Modellierung ohne verkürzte Parameternamen

Typangabe nicht notwendig

§170 Beginn Festsetzungsfrist
(1) Die Festsetzungsfrist BEGINNT mit [Ablauf des Kalenderjahrs, in 

dem die Steuer entstanden ist oder eine bedingt entstandene Steuer 

unbedingt geworden ist].

§170 
(1) Beginn = [Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist            

oder eine bedingt entstandene Steuer unbedingt geworden               

ist]

Eingabeparameter:

steuerEntstandenOderUnbedingt

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§170
(1) Beginn = steuerEntstandenOderUnbedingt

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung

Typangabe nicht notwendig 
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Datum beginnt, das in dem Parameter ablauf-
KalenderjahrFallSchenkung gespeichert 
ist. 

Bei der Modellierung von § 170 Abs. 5 AO wird 
Bezug auf sieben Parameter genommen. Die 
Nutzungs- und Definitionsstellen der Parameter 
sind in Abbildung 15 blau markiert. In der ersten 
und der dritten Variante werden die Parameter 
im Modell an den Stellen definiert, an denen sie 
genutzt werden. In der zweiten Variante werden 
die Parameter mit verkürzten Namen definiert, 
bevor der Gesetzestext modelliert wird. Dies 
führt dazu, dass das Modell für den Gesetzes-
text bei der zweiten Variante kürzer ist, als bei 
den anderen beiden Varianten. Im Gegensatz 
dazu könnten die Inhalte der Varianten eins und 

drei für Domänenexperten leichter verständlich 
sein, da die Parameternamen näher an den Be-
schreibungen des Gesetzestextes sind. 

Das Modell der dritten Variante in Abbildung 15 
ist wieder möglichst nah am Gesetzestext mo-
delliert. Der Wortlaut des Modells unterscheidet 
sich nicht vom Wortlaut des Gesetzestextes. 
Ausschließlich Operatoren sind in Großbuchsta-
ben modelliert, um sie von den gleichen Wör-
tern, die im Gesetzestext benutzt werden, unter-
scheiden zu können. 

Im Beispiel entspricht der Gesetzestext den 
schwarz eingefärbten Textinhalten, die nicht 
durchgehend in Großbuchstaben modelliert 
sind. Ein Beispiel ist der Modellinhalt “§ 170 

Abbildung 15:  
Drei Modellierungs-
möglichkeiten von 
§ 170 Abs. 5 AO. 

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§ 170 Beginn der Festsetzungsfrist

/* Absätze 1 bis 4 */

(5) FÜR die [Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer): Wahrheitswert] BEGINNT die Festsetzungsfrist 

nach den Absätzen 1 oder 2 

1. BEI einem [Erwerb von Todes wegen: Wahrheitswert] NICHT VOR [Ablauf des Kalenderjahrs, in 

dem der Erwerber Kenntnis von dem Erwerb erlangt hat: Datum],

2. BEI einer [Schenkung: Wahrheitswert] NICHT VOR [Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 

Schenker gestorben ist oder die Finanzbehörde von der vollzogenen Schenkung Kenntnis erlangt 

hat: Datum],

3. BEI einer [Zweckzuwendung unter Lebenden: Wahrheitswert] NICHT VOR [Ablauf des 

Kalenderjahrs, in dem die Verpflichtung erfüllt worden ist: Datum].

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

/* Weitere Paragraphen, Absätze, Nummern */

§170 
/* Absätze 1 bis 4 */

(5) wenn [Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer): Wahrheitswert] dann

1. wenn [Erwerb von Todes wegen: Wahrheitswert] dann

Beginn >= [Ablauf Kalenderjahr, in dem Erwerber Kenntnis Erwerb erlangt hat: Datum]

2. wenn [Schenkung: Wahrheitswert] dann

Beginn >= [Ablauf Kalenderjahrs, in dem Schenker gestorben ist oder Finanzbehörde von der          

vollzogenen Schenkung Kenntnis erlangt hat: Datum]

3. wenn [Zweckzuwendung unter Lebenden: Wahrheitswert] dann

Beginn >= [Ablauf Kalenderjahrs, in dem die Verpflichtung erfüllt worden ist, Datum]

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung 

Eingabeparameter:

Wahrheitswert erbschaftsteuerSchenkungsteuer

Wahrheitswert erwerbTod

Datum ablaufKalenderjahrFallTod

Wahrheitswert schenkung 

Datum ablaufKalenderjahrFallSchenkung

Wahrheitswert zweckzuwendungLebende

Datum ablaufKalenderjahrVerpflichtungErfüllt

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§170 
/* Absätze 1 bis 4 */

(5) wenn erbschaftsteuerSchenkungsteuer dann

1. wenn erwerbTod dann

Beginn >= ablaufKalenderjahrFallTod

2. wenn schenkung dann

Beginn >= ablaufKalenderjahrFallSchenkung

3. wenn zweckzuwendungLebende dann

Beginn >= ablaufKalenderjahrVerpflichtungErfüllt

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung 

Beispiel präzise Modellierung mit verkürzten Parameternamen

Beispiel präzise Modellierung ohne verkürzte Parameternamen
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Beginn der Festsetzungsfrist”. Dieser 
Freitextteil des Modellinhalts ist zur internen 
Weiterverarbeitung des Modells nicht relevant, 
da er inhaltlich nicht zur Fristberechnung bei-
trägt. In den ersten beiden Variante werden we-
niger Schlüsselwörter benutzt, als in der dritten 
Variante. So wird in den ersten beiden Varianten 
zur Einführung einer Bedingung ausschließlich 
das Schlüsselwort wenn verwendet, während in 
der dritten Variante für diesen Zweck die beiden 
Schlüsselwörter FÜR und BEI verwendet wer-
den. Auf der einen Seite könnte dies Domänen-
experten durch die Natürlichsprachlichkeit des 
Modells beim Verständnis helfen. Auf der ande-
ren Seite könnte die Bereitstellung mehrerer 
verschiedener Schlüsselwörter für den gleichen 
Zweck zu Verständnisproblemen führen.

Regelungen in Gesetzestexten können Bezug 
auf andere Regelungen desselben oder eines 
anderen Gesetzes insbesondere durch Verweis 

auf Paragraphen, Absätze oder Nummern neh-
men. Beispielsweise nimmt § 170 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 AO Bezug auf den Beginn der Frist wie er 
in § 170 Abs. 1 AO definiert wurde: „[...] es sei 
denn, dass die Festsetzungsfrist nach Absatz 1 
später beginnt“ (vgl. § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
AO). Analog können auch Bedingungen referen-
ziert werden, die in anderen Paragraphen, Ab-
sätzen und Nummern definiert werden. Bei-
spielsweise nimmt § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO 
Bezug auf die Bedingung in § 169 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 AO: „[...] keine Steuern oder Steuervergü-
tungen im Sinne der Nummer 1 [...]“ (vgl. § 169 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Abbildung 16 zeigt drei 
Varianten zur Modellierung von § 169 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 und 2 AO. Die drei Varianten sind 
schematisch gleich zu den Varianten der beiden 
Beispiele in den Abbildungen 14 und 15 aufge-
baut. Die Verweise auf die Bedingung von § 169 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO sind jeweils in den Varian-
ten in Abbildung 16 blau markiert. Bezüge auf 

Abbildung 16:  
Drei Modellierungs-
möglichkeiten von 
§ 169 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 und 2 AO. § 169 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO 
referenziert dabei auf 
§ 169 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 AO. 

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§ 169 Festsetzungsfrist

/* Absatz 1 */

(2) Die Festsetzungsfrist BETRÄGT:

1. EIN JAHR FÜR

[Verbrauchsteuern: Wahrheitswert] UND [Verbrauchsteuervergütungen: Wahrheitswert]

2. VIER JAHRE FÜR 

[Steuern: Wahrheitswert] UND [Steuervergütungen: Wahrheitswert], die KEINE Steuern oder   

Steuervergütungen im Sinne der [Nummer 1: Bedingung] ODER [Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach 

Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union: Wahrheitswert] sind.

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§169 
/* Absatz 1 */

(2) 

1. wenn [Verbrauchsteuern: Wahrheitswert] oder

[Verbrauchsteuervergütungen, Wahrheitswert] dann

Betrag = 1 Jahr

2. wenn ([Steuern: Wahrheitswert] oder [Steuervergütungen: Wahrheitswert]) und

(nicht [Nummer 1: Bedingung] oder [Einfuhr- und Ausfuhrabgaben    

nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union: Wahrheitswert]) dann

Betrag = 4 Jahre

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung 

Eingabeparameter:

Wahrheitswert verbrauchsteuern

Wahrheitswert verbrauchsteuervergütungen

Wahrheitswert steuern

Wahrheitswert steuervergütungen

Wahrheitswert einfuhrAusfuhrabgabenUnion

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

§169 
/* Absatz 1 */

(2) 

1. wenn verbrauchsteuern oder verbrauchsteuervergütungen dann

Betrag = 1 Jahr

2. wenn (steuern oder steuervergütungen) und

(nicht Bedingung(1.) oder einfuhrAusfuhrabgabenUnion) dann

Betrag = 4 Jahre

/* Weitere Parameter, Paragraphen, Absätze, Nummern */

Beispiel natürlichsprachliche Modellierung 

Beispiel präzise Modellierung mit verkürzten Parameternamen

Beispiel präzise Modellierung ohne verkürzte Parameternamen
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den Beginn und das Ende von Fristen wie sie in 
anderen Paragraphen, Absätzen und Nummern 
definiert werden, können ähnlich modelliert 
 werden. 

Neben den drei vorgestellten Varianten in den 
Beispielen sind eine Vielzahl von Mischformen 
möglich. Die vorgestellten Varianten stellen 
demnach lediglich die Extremformen zur Model-
lierung dar. Während jeweils die ersten beiden 
Varianten Modelle künstlich wirkender Sprachen 
darstellen, stellt jeweils die dritte Variante ein 
Modell dar, das natürlichsprachlich und nah am 
Gesetzestext modelliert ist. Um zu evaluieren, 
welche der Varianten am besten geeignet ist, 
sind zukünftig Miteinbeziehungen von Domä-
nenexperten aus Personengruppen, die diese 
Sprachen einsetzen würden, notwendig. 

3.3.6 Codegenerierung aus Gesetzestexten 
zur Beschreibung von Fristen

Unabhängig von der gewählten Variante zur 
Modellierung von Fristen, sollte zur automati-
schen Berechnung von Fristen eine Funktionali-
tät bereitgestellt werden, um für eine gegebene 
Belegung der Parameter der Tatbestände die 
zugehörige Frist berechnen zu können. Die Be-
rechnung der Frist sollte eindeutig sein. Die 
Funktionalität könnte somit insbesondere auch 
dazu genutzt werden, um zu überprüfen, ob 
eine Frist bezüglich einer Parameterbelegung 
eingehalten wurde. Die Funktionalität könnte 
aus den Modellen zur Modellierung der Frist in 
Form von Quellcode generiert werden oder die 
Modelle könnten interpretiert werden. Im Fol-
genden gehen wir näher auf den Aspekt der 
Codegenerierung ein. Auf ähnliche Art und Wei-
se wäre die Umsetzung eines Interpreters mög-
lich. Für die Codegenerierung legen wir eine 
objektorientierte Programmiersprache als Ziel-
sprache zugrunde.

Eine Möglichkeit zur Codegenerierung besteht 
darin, aus jedem Modell eine Klasse zu generie-
ren. Die im Modell definierten Parameter könn-
ten zu Attributen der Klasse generiert werden. 
Der Konstruktor der Klasse könnte dann genutzt 
werden, um diese Parameter zu setzen. Die 
Klasse sollte eine Methode bereitstellen, um die 
Fristenberechnung in Abhängigkeit von den im 
Konstruktor gesetzten Parametern auszuführen.

Paragraphen, Absätze und Nummern können 
auf die Bestandteile der Berechnungsergebnis-
se für andere Paragraphen, Absätze und Num-

mern verweisen. Daher müssen die Berech-
nungsergebnisse für alle Paragraphen, Absätze 
und Nummern jeweils individuell referenzierbar 
sein. Analog können Verweise auf einzelne Be-
dingungen erfolgen. Aus diesem Grund müssen 
auch die Bedingungen der Paragraphen, Absät-
ze und Nummern jeweils referenzierbar sein. Da-
her sollten für die Bedingungen und Berechnun-
gen für die einzelnen Paragraphen, Absätze und 
Nummern jeweils individuelle Methoden gene-
riert werden, um die jeweiligen Berechnungen 
individuell referenzieren zu können. 

Die Berechnungen der Methoden der Bedingun-
gen sind abhängig von den Attributen der Klas-
se. Die Methoden benötigen also keine weiteren 
Parameter und geben einen Wahrheitswert zu-
rück. Die Berechnungen der Methoden, die für 
die Fristberechnung für die Paragraphen, Ab-
sätze und Nummern generiert werden, sind 
 daher ebenfalls abhängig von den Attributen 
der Klasse und zusätzlich abhängig vom bishe-
rigen Berechnungsergebnis. Daher sollten die 
Methoden jeweils einen Parameter vom Typ 
PartielleFrist haben. Analog sollte der 
Rückgabewert der Methoden ebenfalls vom Typ 
PartielleFrist sein. 

Abbildung 17 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt 
einer Klasse, die für ein vollständiges Modell der 
Festsetzungsverjährung (§§ 169-171 AO) gene-
riert werden könnte. In Abbildung 17 orientieren 
sich die Namen der Attribute an den Namen die 
in den Beispielen aus Abschnitt 3.3.5 für die je-
weils zweiten Variante benutzt wurden. Der 
Konstruktor erwartet einen Wert für jeden defi-
nierten Parameter. Die Methode berechnet die 
Frist in Abhängigkeit der Attribute der Klasse. 
Analog existieren Methoden für die Fristen-
berechnungen der einzelnen Paragraphen, Ab-
sätze und Nummern (z.B. berechnePara-
graph170Absatz5Nummer1(Partielle-
Frist frist)). Für die Bedingungen der 
Pa ragraphen, Absätze und Nummern werden 
jeweils Methoden generiert, die einzeln referen-
ziert werden können (z.B. bedingungPara-
graph170Absatz5Nummer1()).

Die Rümpfe der Methoden für die Bedingungen 
in Abbildung 17 bilden die modellierten Bedin-
gungen entsprechend ab. Die Rümpfe der 
 Methoden für die Berechnungen bestehen für 
Paragraphen aus den Anweisungen, die im Para-
graphen definiert sind, komponiert mit Metho-
denaufrufen der Methoden für die Absätze des 
Paragraphen. Die Reihenfolge der Anweisungen 
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und Methodenaufrufe ist entsprechend der Rei-
henfolge im Gesetzestext aufgebaut. Analog 
können die Methodenrümpfe für Absätze und 
für die Methode !berechne() konstruiert wer-
den. 

Abbildung 18 zeigt einen beispielhaften Aus-
schnitt eines Quellcodes, der für ein Modell der 
Festsetzungsverjährung (§§ 169-171 AO) gene-
riert werden könnte. Ausschnitte aus möglichen 
Modellen, für die der Quellcode generiert wer-
den könnte, sind in Abbildung 15 dargestellt. Die 
Methode berechne (Z. 1-7) initialisiert zunächst 
ein neues PartielleFrist Objekt frist 
(Z. 1). Anschließend ruft die Methode die ent-
sprechenden Methoden für die Berechnungen 
für die §§ 169, 170 und 171 AO auf, wobei jeweils 
die aktuell berechnete Frist übergeben wird. 
Nach der Durchführung der Berechnungen für die 
Paragraphen wird die Frist ausgegeben. Analog 
ruft die Methode zur Berechnung der Frist für 
§ 170 AO (Z. 9-18) zunächst die Methoden für 
die Absätze von § 170 AO auf, wobei jeweils die 
aktuell berechnete Frist übergeben wird und der 
Wert der Frist jeweils zum Berechnungsergeb-
nis der Methoden für die Absätze aktualisiert 

wird (Z. 10-16) und gibt anschließend die be-
rechnete Frist aus (Z. 17). Die Methode für die 
Berechnungen von § 170 Abs. 5 AO (Z. 20-27) 
überprüft zunächst, ob die Bedingung dieses 
Absatzes erfüllt ist (Z. 21). Falls dies der Fall ist, 
werden die Methoden für die Berechnungen der 
Nummern dieses Paragraphen aufgerufen 
(Z. 22-24), bevor die berechnete Frist zurück-
gegeben wird (Z. 26). Die Bedingung dieses Ab-
satzes (Z. 29-31) gibt lediglich den Wert zurück, 
der im abgefragten Attribut gespeichert ist 
(Z. 30). Die Methode für § 170 Abs. 5 Nr. 2 AO 
(Z. 33-41) überprüft zunächst die Bedingung 
dieser Nummer (Z. 34). Falls die Bedingung er-
füllt ist, dann wird der Beginn der Frist wie im 
Modell beschrieben aktualisiert. Falls der Beginn 
der Frist noch nicht angegeben ist (Z. 35), oder 
der aktuelle Beginn vor dem im Modell angege-
benen Beginn liegt (Z. 36), dann wird der Be-
ginn der Frist auf den im Modell angegebenen 
Beginn gesetzt (Z. 37). Bei der Implementierung 
des setters muss darauf geachtet werden, 
dass unter anderem die in Abschnitt 3.3.2 
 erläuterten Sonderfälle bezüglich des Datums 
berücksichtigt werden. Die Methode endet mit 
der Rückgabe der berechneten Frist (Z. 40). 

Abbildung 17: 
 Beispielhafter Aus-
schnitt einer Klasse, 
die für ein Modell, 
das die Festset-
zungsverjährung 
modelliert, generiert 
werden könnte. 

Festsetzungsverjährung

Festsetzungsverjährung(…)

PartielleFrist berechne()

PartielleFrist berechneParagraph169(PartielleFrist frist)

PartielleFrist berechneParagraph170(PartielleFrist frist)

PartielleFrist berechneParagraph171(PartielleFrist frist)

PartielleFrist berechneParagraph170Absatz5(PartielleFrist frist)

PartielleFrist berechneParagraph170Absatz5Nummer1(PartielleFrist frist)

Boolean bedingungParagraph170Absatz5Nummer1()

Boolean bedingungParagraph170Absatz5Nummer2()

…

Datum steuerEntstandenOderUnbedingt

Boolean erbschaftSteuerSchenkungsteuer

Boolean schenkung

Boolean verbrauchsteuern

Boolean verbrauchsteuervergütungen
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3.4 Zusammenspiel von DSLs und unserem 
Ansatz

Die beiden beschriebenen DSLs haben gezeigt, 
dass die Nutzung von DSLs für die Beschrei-
bung von Gesetzestexten durchaus praktikabel 
und handhabbar ist. Dennoch sei angemerkt, 
dass die Praktikabilität und Handhabbarkeit im 
Rahmen dieser Studie nur anhand von einigen 
Beispielen gezeigt wurde, woraus eine Allge-
meingültigkeit nicht grundsätzlich ableitbar ist. 
Die Studienautoren der RWTH Aachen verfügen 
jedoch über umfassende Erfahrungen in der 
 Erstellung von DSLs für unterschiedliche An-
wendungsgebiete wie z.B. die Definition von 
Vertragsbestandteilen in einer stark natürlich-
sprachlichen DSL (Drave et. al 2020). Die Stu-
dienautoren der mgm technology partners 
gmbh verfügen über umfassende Erfahrungen 
in der praktischen Erstellung und Nutzung von 
DSLs für die Formulierung von steuerlichen 
Fachverfahren. Zusammen sind wir daher über-
zeugt, dass die Nutzung von DSLs für die Be-

schreibung von Gesetzestexten wie in dieser 
Kurzstudie skizziert, in der Praxis erfolgreich 
umgesetzt werden kann.

Wie bereits zuvor beschrieben, kann es notwen-
dig sein, dass die Modelle aus unterschiedlichen 
DSLs zusammengenommen in einem IT-System 
realisiert werden sollten. Hierfür ist es notwen-
dig, dass ein bzw. mehrere Generatoren Model-
le unterschiedlicher DSLs als Input verwenden 
und daraus einen gemeinsamen Software-Code 
generieren. Die Komposition der Modelle der 
unterschiedlichen DSLs bzw. der Generatoren 
ist im Allgemeinen, insbesondere in der Praxis, 
eine große Herausforderung, die es noch zu 
 lösen gilt.

Aus diesem Ansatz der digitalen Gesetzgebung 
ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für die 
unterschiedlichen Nutzergruppen. Diese wer-
den im Zusammenhang mit den im Gutachten 
im Auftrag des Normenkontrollrats (McKinsey 
& Company, Inc. 2019) skizzierten Schwächen 

Abbildung 18: 
 Beispielhafter Aus-
schnitt eines Quell-
codes, der für ein 
Modell der Fest-
setzungsverjährung 
(§§ 169-171 AO) 
gene riert werden 
könnte.

public PartielleFrist berechne {

PartielleFrist frist = new PartielleFrist();

frist = berechneParagraph169(frist);

frist = berechneParagraph170(frist);

frist = berechneParagraph171(frist);

return frist;

}

public PartielleFrist berechneParagraph170(PartielleFrist frist) {

frist = berechneParagraph170Absatz1(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz2(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz3(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz4(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz5(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz6(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz7(frist);

return frist;

}

public PartielleFrist berechneParagraph170Absatz5(PartielleFrist frist) {

if(bedingungParagraph170Absatz5()) {

frist = berechneParagraph170Absatz5Nummer1(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz5Nummer2(frist);

frist = berechneParagraph170Absatz5Nummer3(frist);

}

return frist;

}

public boolean bedingungParagraph170Absatz5() {

return this.erbschaftssteuerSchenkungssteuer;

}

public PartielleFrist berechneParagraph170Absatz5Nummer2(PartielleFrist frist) {

if(bedingungParagraph170Absatz5Nummer2()) {

if(!frist.getBeginn().isPresent() || 

frist.getBeginn.isBefore(ablaufKalenderJahrFallSchenkung)) {

frist.setBeginn(ablaufKalenderJahrFallSchenkung)

}

}

return frist;

}
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im bisherigen Gesetzgebungsprozess in den fol-
genden Absätzen betrachtet. In Anlehnung 
 daran zeigt Abbildung 19 einen Überblick über 
die Vorteile in den unterschiedlichen Prozess-
schritten eines Gesetzgebungsverfahrens unter 
Einsatz des in diesem Beitrag vorgestellten An-
satzes. 

Gesetzgeber (Parteien und Parlamentarier)

• Erhöhung der Handlungsfähigkeit: In Kri-
sensituationen kann rasch gehandelt werden, 
da die Umsetzung von Änderungen in Ge-
setzen rasch in IT-Systemen realisiert werden 
kann.

• Vergleich unterschiedlicher Varianten von 
Gesetzesänderungen: Werden z.B. durch 
Koalitionspartner oder auf unterschiedlichen 
Ebenen Vorschläge für Gesetzesänderungen 
erarbeitet, so können diese auf Modell-Ebe-
ne einfacher und automatisiert verglichen 
werden. Die Aushandlung bis zur beschluss-
reifen Vorlage kann durch die Nutzung von 
Modellen also zusätzlich unterstützt werden. 
Zudem muss man sich nicht bereits zu Be-
ginn auf konkrete Maßnahmen festlegen, 
wenn unterschiedliche Modelle zu gleichen 
Simulationsergebnissen führen, sondern 
kann diese bis zur tatsächlichen Verabschie-
dung breiter diskutieren. Hierdurch kann das 
Defizit 1) „Beschränkung des Lösungsraums 
durch frühe Festlegung auf konkrete Maß-
nahmen“ in (McKinsey & Company, Inc. 2019) 
abgeschwächt werden. 

• Simulation der Auswirkungen von Gesetzes-
änderungen: Bereits bei der Willensbildung 
ist es möglich auf Modell-Ebene die Auswir-
kungen der Gesetzesänderungen zu simulie-
ren, sowohl im Großen als auch im Kleinen. 
Im Großen ist hierfür z.B. der Rückgri" sta-
tistische Daten über Steuerpflichtige not-
wendig. Im Kleinen könnte man die Auswir-
kungen für bestimmte Zielgruppen z.B. mit 
exemplarischen Werten für alleinerziehende 
Erwerbstätige oder KMUs bis zu einer be-
stimmten Grenze berechnen. Dies ermög-
licht es der Politik Auswirkungen besser 
 abschätzen und Planspiele durchführen zu 
können.

• Einfache Feststellung der Digitaltauglich-
keit: Als Unterstützung für die Beschlussfas-
sung kann die Digitaltauglichkeit von Geset-
zen auch im Prozessschritt „Parlamentarische 
Befassung und Verabschiedung“ durch die 
Parlamentarier und Mitarbeiter analysiert 
werden.

• Systematischer Vergleich von Lösungsalter-
nativen: Politische Parteien haben durch die 
Nutzung von Modellen die Möglichkeit unter-
schiedliche Ansätze von unterschiedlichen 
Fraktionen direkt in ihren Sitzungen zu ver-
gleichen und können (bei Bedarf) in einem 
Verhandlungsprozess selbst bis kurz vor der 
Beschlussfassung Anpassungen an ihren Ge-
setzesvorschlägen vornehmen.

Rückkopplung

Idealtypischer Gesetzgebungsprozess

Politische 
Willensbildung

Übergabe an 
Ministerialbürokratie

Ministerielle 
Gesetzesvorbereitung

Neutrale 
Qualitätskontrolle

Parlamentarische 
Befassung und 

Verabschiedung

Evaluation in der 
Umsetzung

Einfacher Vergleich 
unterschiedlicher 
Modelle

Simulation 
unterschiedlicher 
Modelle

Simulation von 
Modellen für 
spezifische 
Benutzergruppen

Simulation 
unterschiedlicher 
Modelle

Systematischer 
Vergleich von 
Lösungsalternativen

Einfache Feststellung 
der Digitaltauglichkeit

Eigenständige Analyse 
von 
Gesetzesänderungen 
durch Kommunen und 
Betroffene

(Semi-) 
Automatisierung der 
Rechtskonsistenz-
prüfung

Systematischer 
Vergleich von 
Lösungsalternativen

Einfache Feststellung 
der Digitaltauglichkeit

Vergleich der realen 
Auswirkung mit der 
geplanten

Abbildung 19: 
 Nutzung von 
 Modellen im Gesetz-
gebungsprozess.
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Ministerialbürokratie und Verwaltungsbehörden 

• Systematischer Vergleich von Lösungsalter-
nativen: Durch die Verwendung von Model-
len können unterschiedliche Varianten ein-
facher untersucht und verglichen werden. 
Hierdurch kann das Defizit 2) „Wenig syste-
matischer Vergleich von Lösungsalternati-
ven“ in (McKinsey & Company, Inc. 2019) 
deutlich verbessert werden.

• Einfache Feststellung der Digitaltauglich-
keit: Durch die Ausführung der Modelle kön-
nen diese analysiert und eventuelle Fehler 
ausgegeben werden. Können sie erfolgreich 
durch die damit verbundenen Werkzeuge 
verarbeitet werden, so ist die Digitaltauglich-
keit gegeben. Diese Überprüfungen können 
vor der tatsächlichen Beschlussfassung er-
folgen und bei weiterführenden Änderungen 
einfach immer wieder durchgeführt werden. 
Hierdurch kann das Defizit 5) „fehlende sys-
tematische Prüfung der Digitaltauglichkeit“ 
in (McKinsey & Company, Inc. 2019) ausge-
glichen werden.

• (Semi-)Automatisierte Rechtskonsistenz-
prüfungen: Die Ausführung der Modelle er-
möglicht es diese auch mit anderen, bereits 
bestehenden Modellen abzugleichen. Bei 
einer entsprechend hohen Menge an zusam-
menhängenden Gesetzestexten, die alle be-
reits durch Modelle beschrieben sind, wären 
auch solche Rechtskonsistenzprüfungen ein-
facher durchzuführen.

• Vergleich der geplanten mit realen Auswir-
kungen: Durch Nutzung der Modelle und da-
für entwickelte Analysetools können die 
Auswirkungen von Gesetzen anhand der real 
erhobenen Werte analysiert und mit den ge-
planten Werten verglichen werden. 

Betro!ene Nutzergruppen

• Eigenständige Analyse von Gesetzesände-
rungen: Im Gesetzgebungsprozess müssen 
kommunale Verbände eingebunden werden, 
wenn ein Gesetz Städte und Gemeinden be-
tri"t. Wenn die definierten Modelle diesen 
Stellen zur Verfügung gestellt werden, um 
selbst die Auswirkungen analysieren zu kön-
nen, ist so eine einfachere Einbindung und 
Interpretation der Auswirkungen möglich. 
Dies trägt etwas zu den Defiziten 3) „Unzu-
reichende Sicht auf kommunalen Vollzug“ 
und 4) „Lückenhafte Beteiligung der Betrof-
fenen“ in (McKinsey & Company, Inc. 2019) 
bei, kann diese Defizite jedoch nicht gänzlich 
ausgleichen.

Bürgerinnen und Bürger 

• Nachvollziehbarkeit von Gesetzesänderun-
gen: Dadurch, dass die Gesetze in Form von 
Modellen verabschiedet werden, sind diese 
auch für Bürgerinnen und Bürgern frei ver-
fügbar. Bürgerinnen und Bürger hätten die 
Möglichkeit für sich selbst die Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen zu simulieren, 
wenn entsprechende Tools zur Simulation 
zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblick 
auf Defizit 6) „Geringe Nutzung von moder-
nen Kollaborationsformen“ in (McKinsey & 
Company, Inc. 2019), wird hierbei auch von 
„hoher Komplexität der Sachfragen“ und 
„hoher Unsicherheit über Wirkungen“ ge-
sprochen – diese Defizite können durch das 
entsprechende Tooling und Werkzeuge (Ab-
schnitt 3.1.5) abgemildert werden. Dieser An-
satz erhöht somit auch die digitale Souverä-
nität der Bürgerinnen und Bürger.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich 
eine Vielzahl an Möglichkeiten durch die Formu-
lierung und Verabschiedung von Gesetzen in 
DSLs ergibt, die schlussendlich nicht nur die di-
gitale Souveränität des Staates, sondern aller 
beteiligten Nutzergruppen erhöht.
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4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR DIE UMSETZUNG 

Wie in dieser Studie gezeigt wurde, ist die Dar-
stellung von Gesetzen durch DSLs und die auto-
matisierte Auswertung von Modellen möglich. 
Wir haben dies anhand von Anwendungsbei-
spielen aus dem Steuerrecht gezeigt, ein ana-
loges Vorgehen ist jedoch auch für Gesetzes-
texte aus unterschiedlichen Domänen z.B. 
Soziales, Umwelt oder Strafrecht durchführbar. 
Im Strafrecht könnte zur Begründungsunter-
stützung bspw. eine DSL entwickelt werden, die 
konkrete Ermessensspielräume als Intervalle, 
ggf. ergänzt um KI-basierte Durchschnittswerte, 
bei ähnlichen Fällen berechnet.

Es ist daher an der Zeit konkrete Projekte zu 
definieren und durchzuführen, in denen prak-
tisch einsetzbare Werkzeuge entstehen. Kon-
kret schlagen wir die folgenden Umsetzungs-
schritte vor:

1. Bildung interdisziplinärer Arbeitsgruppen 
zur Entwicklung von DSLs zur Abbildung 
von Gesetzestexten (organisatorisch und 
technisch): Durch die Verwendung von DSLs 
wird die Digitalisierung von Gesetzen in vie-
len Bereichen erst ermöglicht bzw. in ande-
ren beschleunigt, da sich die objektiv richtige 
Gesetzesanwendung direkt in Software 
übersetzen lässt. Zur Entwicklung von DSLs 
für die Formulierung von unterschiedlichen 
Gesetzestexten ist das Wissen von unter-
schiedlichen Beteiligten notwendig: Juristen, 
Verwaltungsexperten, Informatikern, etc. 
(siehe auch (Kar et al. 2019)). Diese Zusam-
mensetzung muss sich für unterschiedliche 
Domänen z.B. Steuern, Soziales, Umwelt, etc. 
unterscheiden, da die jeweilige fachliche Ex-
pertise benötigt wird. 

2. Entwicklung der Werkzeuge zur Verarbei-
tung und Code-Generierung aus Modellen 
(inhaltlich und technisch): Für den prakti-
schen Einsatz der DSLs müssen sich die rele-
vanten Nutzergruppen darauf verständigen, 
welche IT Werkzeuge für die Modellierung 
eines Gesetzestexts notwendig sind und wie 
und durch wen diese Werkzeuge in einem 
weiteren Schritt entwickelt werden sollen. 

3. Definition von DSLs und Modellen im Ge-
setzgebungsprozess, Generierung der na-
türlichsprachlichen Gesetzesfassungen und 
Generierung von Werkzeugen aus Model-
len zur Unterstützung der Gesetzesanwen-
dung (inhaltlich und technisch): Diese 
Handlungsempfehlung zielt direkt auf die 
Steigerung der digitalen Souveränität des 
Staates ab, da die Gesetzgebung die Mög-
lichkeit haben muss, möglichst präzise Geset-
ze formulieren zu können. Unter bestimmten 
Voraussetzungen plädieren die Studienauto-
ren für die Verabschiedung von Modellen im 
Rahmen von Gesetzgebungsverfahren. Wir 
empfehlen konkrete Projekte umzusetzen. 
Dies kann die Arbeit an neuen Gesetzen, 
 weiterführend aber auch an bestehenden 
Gesetzen sein. 

4. Weiterbildung in der Verwaltung, von Ju-
risten und politischen Entscheidungsträ-
gern, um die Formulierung von Gesetzen in 
Modellen und deren Verständnis zu ermög-
lichen: Es ist notwendig, die jeweiligen mit 
der Gesetzgebung befassten Ebenen darin 
weiter zu bilden, Gesetze in Modellen be-
schreiben zu können. Hierdurch liefert man 
einen kleinen Beitrag zum Ausgleich des De-
fizits 5) „Kein umfassendes Ausbildungskon-
zept für Legisten“ in (McKinsey & Company, 
Inc. 2019), welches allerdings über die hier 
formulierten Ansätze hinausgeht.

5. Anhebung von DSLs auf die Ebene von 
Standards und Normen: DSLs, Modelle und 
Berechnungsvorschriften werden als Stan-
dards und Normen definiert, die sowohl in 
der zuständigen Behörde, als auch in der 
unternehmensinternen Software direkt zur 
Ausführung kommen können und daher zu 
einer wesentlich e$zienteren IT und auch 
Zusammenarbeit der IT einzelner Verwaltun-
gen und Unternehmen beitragen. Sie stellen 
damit einen essentiellen Teil der Digitalisie-
rung dar.

Obgleich wir von den Vorteilen der von uns im 
Rahmen dieser Studie vorgeschlagenen Heran-
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gehensweise, Gesetzestexte für sämtliche 
 Gesetzgebungsverfahren mit Hilfe von DSLs zu 
formulieren, überzeugt sind, darf nicht unbe-
rücksichtigt bleiben, dass eine strikte Abkehr 
vom bisherigen Prozess der Gesetzgebung nicht 
praxistauglich erscheint. Um Vorbehalte gegen 
den Einsatz von DSLs abzubauen, sollte in Er-
wägung gezogen werden, die von uns vor-
geschlagene Herangehensweise zunächst im 
Rahmen einzelner, ausgewählter Gesetzge-
bungsverfahren Anwendung finden zu lassen. Im 
direkten Vergleich zu den bisherigen Prozessen 
für andere Gesetzgebungsverfahren können die 
beteiligten Akteure eigene Erfahrungen sam-
meln und sich selbst von den Vorteilen über-
zeugen. Da die Nutzung von Modellen zu keinen 
Änderungen des grundsätzlichen Ablaufs und 
der Zuständigkeiten im Gesetzgebungsprozess, 
beispielsweise auf Bundesebene, wie in Ab-
schnitt 2.6.2 beschrieben, führen sollte, sind die 
in diesem Abschnitt genannten Akteure zwin-
gend mit einzubeziehen. Es sei an dieser Stelle 
auf die Handlungsempfehlungen für die Erstel-
lung der Modell-Vorlage im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens in Abschnitt 2.6.2.6 verwie-
sen. Die Ausführungen in Abschnitt 2.6.5 sollten 
gleichfalls im Blick behalten werden.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob für die 
Vielzahl bestehender Gesetze und Verordnun-

gen rückwirkend Modelle beschlossen werden 
sollten. Da dies alleine schon aufgrund des Um-
fangs schlichtweg nicht durchführbar erscheint, 
ist es u.E. zweckmäßig, sich zunächst auf be-
stehende und nicht auf bereits abgeschlossene 
Gesetzgebungsverfahren zu konzentrieren. Da 
jedoch, wie beispielhaft für die steuerlichen Fris-
ten in Abschnitt 3.3.1 gezeigt, in einem Gesetz 
auf Regelungen desselben Gesetzes oder auf 
Regelungen anderer Gesetze verwiesen werden 
kann, stellt sich die Frage, wie mit Regelungen, 
auf die verwiesen wird, verfahren werden soll, 
soweit sie nicht Teil von bestehenden Gesetz-
gebungsverfahren unter Einsatz von Modellen 
sind.

U.E. sollten losgelöst von den Grenzen der mit-
tels DSL umzusetzenden, ausgewählten Gesetz-
gebungsverfahren sämtliche Regelungen in Mo-
dellen ausgedrückt werden, die auch mittelbar 
Einfluss auf die Regelungen haben, die durch 
das Gesetzgebungsverfahren eingeführt oder 
geändert werden. Für das Beispiel der Fristen 
aus Abschnitt 3.3.1 würde dies bedeuten, dass 
auch die entsprechenden Regelungen im BGB, 
auf die verweisen wird, nachträglich durch 
 Modelle beschrieben werden sollten. Durch ein 
solches Vorgehen können in kleinen Schritten 
bestehende Regelungen in das von uns vorge-
schlagene System überführt werden.
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND 
AUSBLICK 

Diese Studie hat gezeigt, dass man mittel- bis 
langfristig eine Unterstützung für die Digitalisie-
rung des Gesetzgebungsprozesses benötigt, 
um die Souveränität des Staates zu erhöhen, 
also die Wirksamkeit, Adressatentauglichkeit 
und Vollzugsfähigkeit zu verbessern. Die Ver-
wendung von DSLs und Nutzung von Modellen 
in den unterschiedlichen Schritten des Ge-
setzgebungsprozesses bietet Vorteile für alle 
 Nutzergruppen: Vergleich von Modellen und 
 Simulation in der Willensbildung, Simulation un-
terschiedlicher Modelle durch die Ministerialbü-
rokratie, Vergleich von Lösungsalternativen und 
Feststellung der Digitaltauglichkeit in der Ge-
setzesvorbereitung in der ministeriellen Geset-
zesvorbereitung und durch die Parlamentarier 
vor der Beschlussfassung, Rechtskonsistenzprü-
fungen durch neutrale Stellen, Analyse von Ge-
setzesänderungen durch Betro"ene und Ver-
gleich von geplanten mit realen Auswirkungen 
durch Parteien und Ministerialbeamte. 

Mit der Verwendung von DSLs können E!zienz-
steigerungen sowohl im Gesetzgebungsprozess 
als auch in der Umsetzung der Gesetze erreicht 
werden. Werden DSLs und Berechnungsmodelle 
als Standards und Normen definiert, die sowohl 
in der zuständigen Behörde, als auch in der un-
ternehmensinternen Software direkt zur Ausfüh-
rung kommen können, so führt dies zu einer ef-
fizienteren IT und besseren Zusammenarbeit der 
IT einzelner Verwaltungen und Unternehmen.

Die Studienautoren gehen davon aus, dass als 
Vorarbeit für die Erstellung von Modellen wei-
terhin ein aus Sicht der IT informeller juristischer 
Gesetzestext als Vorlage ausgearbeitet werden 
wird. Je früher im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens die jeweiligen Modelle mittels der 
standardisierten DSLs erarbeitet werden, desto 
weniger Übereinstimmungsprobleme sollten 
zwischen dem informell juristischen Text und 
den Modellen zu erwarten sein.
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